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1 Erfordernis der Planung 

Die Ortsgemeinde Dietrichingen beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes „Agri-Pho-
tovoltaik (PV) Solarpark beim Kirschbacher Hof“, um die bauplanungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Errichtung einer Agri-Photovoltaikanlage auf einer Fläche ca. 54,4 ha großen 
Fläche zu schaffen (siehe Abbildung 1). Die Planung stellt einen wesentlichen Beitrag zur 
Umsetzung der Energiewende dar und entspricht in hohem Maße den gesetzlichen sowie pla-
nerischen Rahmenbedingungen. 

Der geplante Vorhabentyp einer Agri-PV-Anlage impliziert die kombinierte Nutzung der Fläche 
für die landwirtschaftliche Produktion als Hauptnutzung und für die Stromproduktion mittels 
einer PV-Anlage als Sekundärnutzung, entsprechend der Kategorie II, Nutzung 2B („einjährige 
Kulturen“) der DIN SPEC 91434:2021-05. Diese Mehrfachnutzung steigert die Flächeneffizi-
enz erheblich und vereint zwei im Außenbereich üblicherweise konkurrierende Nutzungsfor-
men. Die Flächen stehen im Eigentum eines landwirtschaftlichen Betriebs, der diese selbst in 
Form einer ackerbaulichen Nutzung bewirtschaftet.  

Zur Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben ist die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes erforderlich. Der Ortsgemeinderat Dietrichingen hat den Aufstel-
lungsbeschluss hierzu am 27.05.2025 gefasst.  

Da es sich um ein raumbedeutsames Vorhaben mit einer Flächengröße > 5 ha handelt, ist 
eine Raumverträglichkeitsprüfung gemäß § 15 Raumordnungsgesetz (ROG) durchzuführen. 
Die Raumverträglichkeitsprüfung wurde von der Kreisverwaltung des Landkreises Südwest-
pfalz am 09.04.2025 eingeleitet (siehe Kapitel 4.4). Das Ergebnis der Raumverträglichkeits-
prüfung liegt mit Bescheid der Kreisverwaltung Südwestpfalz vom 11.03.2026 vor (siehe An-
lage 5). 

Aufgrund der Lage innerhalb eines Vorranggebietes Landwirtschaft gemäß dem Regionalen 
Raumordnungsplan wurde zudem ein Zielabweichungsverfahren nach § 6 Abs. 2 ROG i.V.m. 
§ 10 Abs. 6 Landesplanungsgesetz (LPlG) durchgeführt. Gemäß dem Zielabweichungsbe-
scheid der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd wird die Abweichung von dem raumord-
nerischen Ziel unter der Maßgabe, dass die Anlage nach den Vorgaben der DIN SPEC 91434 
errichtet wird, zugelassen (siehe Anlage 4 und Kapitel 4.5). 

Abbildung 1: Lage im Raum (Geltungsbereich schwarz umrandet, Abbildung unmaß-
stäblich, LANIS 2025)  
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2 Verfahren 

Der Ortsgemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27.05.2025 gemäß § 2 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des Bebauungsplans „Agri-PV Solarpark beim Kirschba-
cher Hof“ zur Ausweisung eines Sondergebietes für die Realisierung einer Agri-Photovoltaik-
anlage beschlossen. Die Verbandsgemeinde hat mit Beschluss vom 19.05.2025 der Änderung 
des Flächennutzungsplanes zugestimmt. 

Dem Bebauungsplan ist gemäß § 9 Abs. 8 BauGB eine Begründung beizufügen, in welcher 
die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplans darzulegen sind. Ge-
mäß § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 
1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Um-
weltauswirkungen ermittelt sowie in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 
Dabei ist die Anlage 1 zum Baugesetzbuch anzuwenden. Der Umweltbericht ist als separater 
Bestandteil in der vorliegenden Begründung integriert. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte nach ortsübli-
cher Bekanntmachung am 11.06.2025 in der Zeit vom 23.06.2025 bis einschließlich dem 
23.07.2025. Von Seiten der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB sowie die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
erfolgte im Zeitraum vom 12.06.2025 mit Frist bis einschließlich dem 23.07.2025. In diesem 
Verfahrensschritt gingen 28 Stellungnahmen ein, wovon 13 Stellungnahmen abwägungsrele-
vante Anregungen enthielten. 

Die eingegangenen Anregungen wurden als Abwägung in einer Synopse zusammengefasst, 
dem Ortsgemeinderat vorgelegt und im laufenden Planaufstellungsverfahren berücksichtigt. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde geringfügig angepasst, sodass eine Wald-
fläche, die für das Planungsvorhaben nicht benötigt wird, nicht mehr Bestandteil des Geltungs-
bereichs ist. Weiterhin wurden die Baugrenzen dahingehend angepasst, dass gegenüber be-
stehenden Waldflächen ein Abstand von mindestens 30 m eingehalten wird. Im südwestlichen 
und südlichen Randbereich wurde als Randeingrünung die Anpflanzung von 69 Bäumen er-
gänzt. Für die Offenlage wurde der Fachbeitrag Artenschutz hinsichtlich der planexternen 
CEF-Maßnahmen für die Feldlerche redaktionell fortgeschrieben. Die planexternen Kompen-
sationsflächen für die Umsetzung der CEF-Maßnahmen für die Feldlerche wurden mittels ei-
ner Zuordnungsfestsetzung gemäß § 9 Abs. 1a BauGB planungsrechtlich gesichert. 

Der Fachbeitrag Artenschutz wurde hinsichtlich der erforderlichen CEF-Maßnahmen für die 
Feldlerche fortgeschrieben. 

Redaktionelle Ergänzungen der Begründung und des Umweltberichts betreffen Kapitel Nr. 6 
„Planungskonzept“, Kapitel 7.4 „Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen“, Kapitel 7.5 „Zuordnung von Flächen oder Maßnahmen zum Aus-
gleich“, Kapitel 8.5.2 „Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt“, Kapitel 8.5.4 
„Schutzgut Wasser“, Kapitel 8.5.6 „Schutzgut Landschaft“, Kapitel 8.5.7 „Schutzgut kulturelles 
Erbe und sonstige Sachgüter“, Kapitel 8.7.1 „Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung, 
Kapitel 8.7.2 „Maßnahmen zum Ausgleich“ und Kapitel 8.8 „Beschreibung der geplanten Maß-
nahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen bei Durchführung des Vorhabens 
auf die Umwelt“ 

3 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans „Agri-PV Solarpark beim Kirschbacher 
Hof“ mit einer Fläche von ca. 54,4 ha in der Gemarkung Dietrichingen, Flur 0 umfasst die 
Flurstücke 1978/2, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 (teilweise), 2011, 2012/1, 2013, 2014, 2015, 
2020, 2021, 2022 (teilweise), 2025, 2026 (teilweise), 2028 (teilweise). Die Fläche wird wie folgt 
begrenzt: 
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 Im Norden durch landwirtschaftliche Flächen und Gehölze 

 Im Osten durch landwirtschaftliche Flächen, Waldflächen und einen Weg 

 Im Süden durch die Kreisstraße K 13 

 Im Westen durch landwirtschaftliche Flächen und Gehölze 

4 Planerische Ziele und Vorgaben 

4.1 Landesentwicklungsprogramm 

Gemäß dem Landesentwicklungsprogramm IV (LEP IV), ergänzt durch die Teilfortschreibun-
gen Nr. 1 bis 4 sind nachfolgend genannte, für das Vorhaben relevante Erfordernisse der 
Raumordnung zu berücksichtigen. 

Zeichnerischer Teil (siehe Abbildung 2): 

Landesweit bedeutsamer Bereich für 

 die Landwirtschaft 

 Erholung und Tourismus 

 den Grundwasserschutz 

Abbildung 2: Auszug Gesamtkarte LEP IV (Plangebiet schwarz umrandet, Abbildung 
unmaßstäblich) 

 

Textlicher Teil: 

Die Planung entspricht dem Leitbild der nachhaltigen Energieversorgung gemäß Kapitel 5.2 
der 4. Teilfortschreibung des LEP IV, wonach der Anteil der erneuerbaren Energien an der 
Gesamtenergieversorgung im Sinne nationaler und internationaler Energie- und Klimaschutz-
ziele, aber auch zur Minimierung der Abhängigkeit von Energieimporten gesteigert werden 
soll. Die Landesregierung hat sich hierzu das energiepolitische Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 
den rheinland-pfälzischen Bruttostrombedarf bilanziell zu 100 Prozent aus erneuerbaren Ener-
gien zu decken. Dazu soll die installierte Leistung bei der Photovoltaiknutzung mindestens 
verdreifacht werden. Mit einer Größe von ca. 54,4 ha leistet der geplante Agri-PV Solarpark 
einen wesentlichen Beitrag, um die vorgenannten Energie- und Klimaschutzziele zu erreichen. 
Als bundesweit eines der größten Agri-PV Projekte handelt es sich zudem um ein Vorhaben 
mit überregionaler Strahlkraft. 
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Gemäß der 4. Teilfortschreibung des LEP IV sind konkrete Vorgaben in Form von Zielen und 
Grundsätzen in Bezug auf Freiflächen-Photovoltaikanlagen enthalten (G 166, Z 166a, Z 166 
b, G 166 c). Agri-PV Anlagen werden in diesen nicht genannt. Lediglich die Begründung zu 
G 166 c enthält Ausführungen zur Vereinbarkeit von Agri-PV Anlagen mit Vorranggebieten 
Landwirtschaft. Aus planerischer Sicht ist eine Übertragung der für Freiflächen-Photovoltaik-
anlagen enthaltenen Ziele und Grundsätze auf den Vorhabentyp Agri-PV nur bedingt geeig-
net, da dieser Vorhabentyp gerade durch die gleichzeitige Nutzung einer Fläche für die land-
wirtschaftliche Produktion einerseits und für PV-Stromerzeugung andererseits definiert wird. 
Gegenüber herkömmlichen Freiflächen-Photovoltaikanlagen besteht der wesentliche Unter-
schied also darin, dass die Fläche, auf der die Agri-PV Anlage errichtet wird, weiterhin der 
landwirtschaftlichen Produktion zur Verfügung steht, wohingegen mit der Realisierung von 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Regel eine Aufgabe der vormaligen Flächennutzung 
verbunden ist. 

Die Fläche befindet sich außerhalb der gemäß Z 166 a definierten Ausschlussflächen 
(UNESCO-Welterbegebiete Oberes Mittelrheintal und Obergermanisch-Raetischer Limes). 

Gemäß dem Grundsatz G 166 c soll durch ein regionales und landesweites Monitoring die 
Überplanung und Nutzung von Ackerflächen für den Bau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
beobachtet werden. In der Begründung zu G 166 c wird hinsichtlich Agri-PV Anlagen ausge-
führt, dass dieser Anlagentyp raumordnerisch mit einem Vorranggebiet Landwirtschaft nur 
vereinbar ist, wenn eine möglichst uneingeschränkte Landbewirtschaftung durchführbar ist. 
Gemäß dem Zielabweichungsbescheid der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd wird 
die Abweichung von dem raumordnerischen Ziel unter der Maßgabe, dass die Anlage nach 
den Vorgaben der DIN SPEC 91434 errichtet wird, zugelassen (siehe Anlage 4 und Kapitel 
4.5). 

Hinsichtlich der Lage innerhalb eines landesweit bedeutsamen Bereichs für Erholung und Tou-
rismus sowie den Grundwasserschutz wird auf die Ausführungen in Kapitel 4.2 verwiesen. 

Die Übereinstimmung mit den landesplanerischen Zielen und Grundsätzen kann hergestellt 
werden. 

4.2 Regionaler Raumordnungsplan 

Gemäß dem Regionalen Raumordnungsplan (ROP) IV Westpfalz sind nachfolgend genannte, 
für das Vorhaben relevante Erfordernisse der Raumordnung zu berücksichtigen 

Zeichnerischer Teil (siehe Abbildung 3):  

 Vorranggebiet Landwirtschaft (Z)  

 Vorbehaltsgebiet Regionaler Biotopverbund (G) 

 Vorbehaltsgebiet Erholung und Tourismus (G) 

 Vorbehaltsgebiet für die Sicherung des Grundwassers (G) 

Der ROP IV Westpfalz weist keine Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete für Photovoltaik aus. 
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Abbildung 3: Auszug Gesamtkarte ROP IV Westpfalz (Plangebiet schwarz umrandet, 
Abbildung unmaßstäblich)  

 

Textlicher Teil: 

In Kapitel II.3.2 Erneuerbare Energien sind folgende Ausführungen zum Ausbau erneuerbarer 
Energien inkl. der Solarenergie enthalten:  

„Eine sichere, kostengünstige, umweltverträgliche und Ressourcen schonende Energiever-
sorgung ist die Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Regionalentwicklung. Neben der 
Energieeinsparung und einer rationellen und energieeffizienten Energieverwendung bilden 
der weitere Ausbau erneuerbarer Energien und die Stärkung der eigenen Energieversorgung 
die vier Grundpfeiler der Energiepolitik des Landes Rheinland-Pfalz. Insbesondere der er-
höhte Einsatz erneuerbarer Energien trägt nicht nur über CO2-Reduktion zum Klimaschutz bei; 
er leistet ebenso einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Förderung zusätzlicher Wert-
schöpfung gerade im ländlichen Raum. Für die Region Westpfalz sind von den erneuerbaren 
Energien mit Blick auf die natürlichen Voraussetzungen neben der Windkraft Biomasse sowie 
Solarenergie von Interesse; […]“ 
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Mit einer Größe von ca. 54,4 ha leistet der geplante Agri-PV Solarpark einen wesentlichen 
Beitrag, um die formulierten Ziele zum Ausbau erneuerbarer Energien zu erreichen. Als bun-
desweit eines der größten Agri-PV Projekte handelt es sich zudem um ein Vorhaben mit über-
regionaler Strahlkraft. 

Der ROP IV Westpfalz beinhaltet keine Ziele und Grundsätze in Bezug auf die Errichtung von 
Agri-PV Anlagen oder Freiflächen-Photovoltaikanlagen. 

Im Folgenden werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die von der Planung betroffenen 
Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete beschrieben. 

Vorranggebiet Landwirtschaft 

Z 28 „Innerhalb der Vorranggebiete für die Landwirtschaft hat die der Erfüllung der 
Funktionen der landwirtschaftlichen Produktion dienende Landbewirtschaftung 
Vorrang vor konkurrierenden Nutzungsansprüchen.“ 

Gemäß der Begründung zum Grundsatz G 166 c der 4. Teilfortschreibung des LEP IV ist in 
landwirtschaftlichen Vorranggebieten eine Flächenmehrfachnutzung möglich. Dabei sind Agri-
PV Anlagen raumordnerisch mit einem Vorranggebiet Landwirtschaft nur vereinbar, wenn eine 
möglichst uneingeschränkte Landbewirtschaftung durchführbar ist. 

Da in dem Regionalen Raumordnungsplan keine Regelungen zur Agri-PV enthalten sind, 
wurde aufgrund der Lage innerhalb des Vorranggebietes Landwirtschaft ein Zielabweichungs-
verfahren gemäß § 6 Abs. 2 ROG i.V.m. § 10 Abs. 6 LPlG durchgeführt. Gemäß dem Zielab-
weichungsbescheid der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd wird die Abweichung von 
dem raumordnerischen Ziel unter der Maßgabe, dass die Anlage nach den Vorgaben der DIN 
SPEC 91434 errichtet wird, zugelassen (siehe Anlage 4 und Kapitel 4.5). 

Vorbehaltsgebiet Regionaler Biotopverbund 

G 16 „Innerhalb der Vorbehaltsgebiete für den regionalen Biotopverbund sollten Maß- 
nahmen zur Aufwertung und Neuentwicklung potenziell geeigneter Flächen, 
welche künftig Funktionen im Biotopverbund übernehmen sollen, verwirklicht 
werden. Dies gilt insbesondere für sich aus der Bauleitplanung und Einzelprojekten 
ergebende kompensatorische Forderungen im Sinne der Eingriffs-/Ausgleichsre-
gelung - soweit nicht anderweitig sinnvoller umzusetzen. Ordnungsgemäß ausge-
übte Nutzungen der Land- und Forstwirtschaft, bleiben – sofern nicht anders mit-
einander vereinbart/abgestimmt – hiervon unberührt.“ 

Der Geltungsbereich befindet sich außerhalb von NATURA 2000-Gebieten. Das FFH-Gebiet 
DE 6710-301 „Zweibrücker Land“ befindet sich westlich, südlich und östlich hiervon (siehe 
Abbildung 18). Südlich außerhalb des Geltungsbereichs liegt das Vogelschutzgebiet DE 6710-
401 „Hornbach und Seitentäler“ im Bereich des Hornbachtales. Die Schutzgebiete überschnei-
den sich stellenweise. Für beide Gebiete wurde jeweils eine NATURA 2000-Vorprüfung er-
stellt, auf die hiermit verwiesen wird (siehe Kapitel 8.10 und Anlage 3). Im Ergebnis der 
NATURA 2000-Vorprüfungen werden keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzziele 
der NATURA 2000-Gebiete durch das Vorhaben prognostiziert. Für das Vogelschutzgebiet 
DE 6710-401 „Hornbach und Seitentäler“ sind Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
erforderlich (siehe Kapitel 8.7.1). 

Das Plangebiet befindet sich auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, die derzeit ackerbau-
lich genutzt werden und eine dementsprechend überwiegend geringe Biotopwertigkeit aufwei-
sen (siehe Kapitel 8.5.3). Die ackerbauliche Nutzung wird in Kombination mit der geplanten 
Agri-PV Anlage fortgesetzt. 

Die Ackerflächen stellen einen Brutlebensraum der Feldlerche dar. Weiterhin bestehen in den 
Randbereichen außerhalb des Geltungsbereichs Brutvorkommen der Heidelerche, des 
Neuntöters und des Rotmilans (siehe Kapitel 8.5.2). Mit der Umsetzung der Planung geht der 
Brutlebensraum der Feldlerche auf der Vorhabenfläche verloren. Der Verlust kann durch die 
Umsetzung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen östlich des Plangebiets im räumlichen Zu-
sammenhang jedoch kompensiert und der Erhaltungszustand der lokalen Population der Art 
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erhalten werden (siehe Kapitel 8.7). Unter Zugrundelegung von Bauzeitenbeschränkungen 
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der Brutvorkommen der Heidelerche, des Neuntö-
ters und des Rotmilans zu erwarten (siehe Kapitel 8.7.1). 

Mit Ausnahme der Feldlerche weist die Ackerfläche somit eine untergeordnete Bedeutung als 
Lebensraum wertgebender Pflanzen und Tiere auf. Die Bedeutung der Fläche für den regio-
nalen Biotopverbund ergibt sich aus den östlich und westlich angrenzenden Schutzgebieten 
mit Wald-, Offenland- und Halboffenlandstrukturen (siehe Kapitel 8.5.2). Ein Zaun wird ledig-
lich entlang der südlichen Grenze des Geltungsbereichs errichtet, sodass eine Durchlässigkeit 
der Fläche weiterhin gewährleistet ist. Tiere können ungehindert zwischen sowie unter den 
Modulreihen passieren. Eine Barrierewirkung auf Säugetiere geht von dem Solarpark nicht 
aus. 

Vorbehaltsgebiet Erholung und Tourismus 

G 25 „Innerhalb der Vorbehaltsgebiete Erholung und Tourismus ist bei allen raumbean-
spruchenden Maßnahmen darauf zu achten, dass die landschaftsgebundene 
Eignung dieser Räume für Freizeit und Erholung erhalten bleibt.“ 

Derzeit unterliegt das Plangebiet einer Ackernutzung, die nach Errichtung des Solarparks fort-
gesetzt wird. Die Fläche besitzt keine besondere Funktion für die Freizeit und die Erholung. 
Wanderwege sind auf der Fläche nicht vorhanden. Südlich des Plangebiets verläuft der Rad-
rundweg „Freizeit- und Erlebnisroute Zweibrücker Land“ entlang der K 13 sowie in ca. 200 m 
Entfernung ein Wanderweg südlich des Hornbachs. Auf den vorgenannten Wegen ist der Agri-
PV Solarpark temporär sichtbar. Die Sichtbarkeit wird jedoch aufgrund von straßenbegleiten-
den Gehölzen im Bereich der K 13 sowie den Ufergehölzen entlang des Hornbachs einge-
schränkt.  

Vorbehaltsgebiet für die Sicherung des Grundwassers 

G 37  „Innerhalb der Vorbehaltsgebiete für die Sicherung des Grundwassers ist bei 
Nutzungen darauf zu achten, dass hiervon keine erheblichen Beeinträchtigungen 
auf die Grundwasserqualität und die Grundwasserneubildung ausgehen. Bei 
künftigen Grundwasserentnahmen ist auf die land- und forstwirtschaftliche Nut-
zung sowie auf die vorhandene grundwasserabhängige Vegetation – vor allem 
auf Feuchtgebiete – Rücksicht zu nehmen.“ 

Mit dem Vorhaben eines Agri-PV Solarparks gehen vergleichsweise geringe Versiegelungen 
einher, die sich nicht auf die Grundwasserneubildung auswirken. Eine Versickerung des an-
fallenden Oberflächenwassers ist vor Ort möglich. Nach Ablauf der Nutzungsdauer bzw. nach 
der Betriebsaufgabe kann der Solarpark vollständig zurückgebaut werden. 

Die Übereinstimmung mit den regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen kann hergestellt 
werden. 

4.3 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan 2006 der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land stellt 
das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft dar. Die mit der Aufstellung des Bebauungs-
plans beabsichtigte Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung 
„Agri-Photovoltaik“ entspricht nicht den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplans. 
Dieser wird gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren geändert und die bisher als Fläche 
für die Landwirtschaft ausgewiesene Fläche als Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 
„Agri-Photovoltaik“ dargestellt.  

Der Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zur Teiländerung 34 zum Flächennut-
zungsplans 2006 erfolgte durch den Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 19.05.2025. 
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4.4 Raumverträglichkeitsprüfung 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans „Agri-PV Solarpark beim Kirschbacher 
Hof“ liegen Planungsabsichten für eine Agri-Photovoltaikanlage vor. Hierzu hat die Kreisver-
waltung Südwestpfalz am 09.04.2025 eine Raumverträglichkeitsprüfung gemäß § 15 ROG 
i.V.m. § 17 Landesplanungsgesetz eingeleitet. Für die Raumverträglichkeitsprüfung wurde 
eine Unterlage für den Antrag angefertigt, in dem die Raum- und Umweltverträglichkeit des 
geplanten Vorhabens ermittelt wird (JESTAEDT + Partner, 2025). Darin wird zusammenfas-
send festgestellt, dass unter Abwägung aller raum- und umweltplanerischen Aspekte eine 
Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsätzen Raumordnung hergestellt werden kann und 
unter Zugrundelegung geeigneter Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Aus-
gleich keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

Das Ergebnis der Raumverträglichkeitsprüfung liegt mit dem Schreiben der Kreisverwaltung 
Südwestpfalz vom 11.03.2026 vor (siehe Anlage 5). Demnach stimmt die Errichtung des ge-
planten Agri-Photovoltaik-Solarparks unter den in den Schreiben formulierten Maßgaben mit 
den Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung überein. 

Folgende Maßgaben und Hinweise werden im raumordnerischen Entscheid benannt (in kur-
siv) und nachfolgend hinsichtlich ihrer Umsetzung im Bebauungsplan wie folgt dargestellt: 

1. Die Errichtung und der Betrieb einer Agri-Photovoltaikanlage hat dauerhaft gemäß DIN 
SPEC 91434 zu erfolgen. 

Die Errichtung und der Betrieb der Agri-PV-Anlage erfolgt gemäß o.g. DIN (siehe Kapitel 6). 

2. Die Errichtung von festen baulichen Flächenbauwerken und Bodenversiegelungen, welche 
für den Betrieb der Agri-Photovoltaikanlage nicht unabdingbar sind, wie z.B. Batteriespeicher-
anlagen, ist unzulässig. 

Gemäß der Textlichen Festsetzung Nr. 3.1 sind stationäre Batteriespeicher als Nebenanlagen 
mit einer maximalen Grundfläche von insgesamt 400 m², sofern sie ausschließlich der Spei-
cherung von Strom aus den Agri-Photovoltaikanlagen innerhalb des Plangebietes dienen, zu-
lässig.  

Durch die Zulässigkeit stationärer Batteriespeicher als Nebenanlagen wird die Nutzung und 
Zwischenspeicherung des vor Ort erzeugten Stroms aus Agri-Photovoltaikanlagen ermöglicht. 
Dies dient der Entlastung der Stromnetze, der wirtschaftlichen Umsetzbarkeit des Solarparks 
sowie der Förderung einer nachhaltigen und klimafreundlichen Energieversorgung. Diese 
Grünstromspeicher werden auf der Vorhabenfläche dezentral in räumlicher Nähe zu den vor-
handenen Transformatorstationen als weitere erforderliche Nebenanlagen errichtet. 

Die Beschränkung auf eine maximale Grundfläche von insgesamt 400 m² stellt sicher, dass 
die Batteriespeicher gegenüber der Hauptnutzung – der landwirtschaftlichen Nutzung in Kom-
bination mit Agri-Photovoltaik – eine untergeordnete Rolle einnehmen und das Landschafts-
bild sowie die Flächennutzung nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt werden. 

3. Die Erhaltung bestehender Wegestrukturen von land- und forstwirtschaftlichen Wirtschafts-
wegen ist sicherzustellen. 

Alle maßgeblichen Wegbeziehungen bleiben erhalten und zugänglich. Wegebeziehungen, die 
den Eigentümer betreffen, werden überplant. 

4. Eine Verträglichkeit der geplanten Nutzungen mit dem im regionalen Raumordnungsplan 
dargestellten Vorranggebiet für den regionalen Biotopverbund, welches fachlich u.a. durch 
das FFH-Gebiet „Zweibrücker-Land“ (Objektkennung: FFH-7000-110) konkretisiert wird, ist 
gutachterlich durch eine entsprechende Verträglichkeits(vor)prüfung nachzuweisen. 

Eine FFH-Vorprüfung für das FFH-Gebiet liegt vor (siehe Anlage 3). Diese kommt zum Ergeb-
nis, dass eine Verträglichkeit unter Berücksichtigung der Bauzeitenbeschränkung (siehe Ka-
pitel 8.7.1) mit dem Vorhaben gegeben ist. 
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Eine Verträglichkeit der geplanten Nutzungen mit dem nachrichtlich im regionalen Raumord-
nungsplan dargestellten landesweiten Biotopverbund, welcher fachlich u.a. durch das Vogel-
schutzgebiet „Hornbach und Seitentäler“ (Objektkennung: VSG-7000-043) und das FFH-
Gebiet „Zweibrücker-Land“ (Objektkennung: FFH-7000-110) konkretisiert wird, ist gutachter-
lich durch entsprechende Verträglichkeits(vor)prüfungen nachzuweisen. 

Eine FFH-Vorprüfung für das VSG liegt vor (siehe Anlage 3). Diese kommt zum Ergebnis, 
dass unter Berücksichtigung der Bauzeitenbeschränkung (siehe Kapitel 8.7.1) eine Verträg-
lichkeit mit dem Vorhaben gegeben ist. 

Eine Verträglichkeit der geplanten Nutzungen mit dem nachrichtlich im regionalen Raumord-
nungsplan dargestellten landesweiten Biotopverbund, welcher fachlich u.a. auch durch das 
Naturschutzgebiet „Monbijou“ (Objektkennung: NSG-7300-021) konkretisiert wird, ist gut-
achterlich durch entsprechende Verträglichkeits(vor)prüfungen nachzuweisen. 

Das Naturschutzgebiet befindet sich vollständig innerhalb des FFH-Gebietes „Zweibrücker-
Land“. Somit liegt eine Vorprüfung vor (siehe Anlage 3). Eine Verträglichkeit mit dem NSG ist 
unter Berücksichtigung der Bauzeitenbeschränkung (siehe Kapitel 8.7.1) gegeben. 

5. Es ist der „Leitfaden für naturverträgliche und biodiversitätsfreundliche Solarparks“ (Hietel, 
E., Reichling, T. und Lenz, C., 2021) zu beachten. 

Der Leitfaden wird beachtet werden. 

6. Im Bereich des im regionalen Raumordnungsplan dargestellten Vorbehaltsgebiets für den 
regionalen Biotopverbund ist die Errichtung von Zaunanlagen auszuschließen. 

Um die landwirtschaftliche Nutzung der Vorhabenfläche zu ermöglichen, wird die Solaranlage 
lediglich im südlichen Teilbereich parallel zur K13 mit einem Zaun versehen werden. Es wird 
somit an den jeweiligen Enden der Reihen genügend Raum vorhanden sein, um mit der zum 
Einsatz gebrachten Landmaschine zu wenden. Gleichzeitig wird damit der vorhandene Bio-
topverbund bzw. die Wildwechselbeziehungen zwischen den östlich und westlich des Plange-
bietes gelegenen Gehölz- und Grünlandflächen vollständig aufrechterhalten. Weiterhin wurde 
die südliche Grenze des Plangebietes nach Norden eingerückt, sodass eine Querung durch 
Tiere in Ost-West-Richtung nördlich der K 13 möglich ist und diese nicht auf die K 13 geleitet 
werden (siehe Kapitel 6 sowie Kapitel 8.5). Die Tiere können ungehindert zwischen sowie 
unter den Modulreihen hindurch passieren. 

Die o.g. Einfriedung ist in der Textlichen Festsetzung Nr. 4.1 geregelt. 

7. Zum Ausgleich der durch den geplanten Eingriff betroffenen Lebensstätten der Feldlerche 
und Heidelerche werden vorgezogene Artenschutzmaßnahmen erforderlich. Hierfür sind auch 
Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets erforderlich. Ein gewichtiger Teilausgleich 
hat hierbei innerhalb der nördlichen Plangebietsfläche (Vorbehaltsgebiet regionaler Biotopver-
bund) durch flächige zusammenhängende Aussparungen von Photovoltaik-Modulen zu erfol-
gen. Diese sind als flächige Grüninseln anzulegen, modulfrei zu belassen und extensiv zu 
bewirtschaften. 

Die Heidelerche ist vom Vorhaben nicht betroffen (siehe Kapitel 8.5). Für die Feldlerche sind 
Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes vorgesehen (siehe Textliche Festset-
zung Nr. 3.5). Dies entspricht auch der Stellungnahme der UNB, die Bestandteil des Teil D 
des Entscheids ist. Gleichzeitig weist die UNB darauf hin, dass im Rahmen der konkreten 
Ausgestaltung zu prüfen ist, ob innerhalb des Plangebietes durch geeignete planerische Maß-
nahmen – insbesondere durch zusammenhängende, von PV-Modulen freigehaltene und ex-
tensiv zu bewirtschaftende Grüninseln – ein Teil des Ausgleichs sowie eine strukturelle Auf-
wertung des Gebietes ermöglicht werden kann. Unter Berücksichtigung des ausgeprägten 
Meideeffektes der Feldlerche gegenüber PV-Modulen ist jedoch ein funktionaler Ausgleich 
innerhalb des Plangebietes fachlich nicht geeignet. Daher erfolgen die Ausgleichsmaßnah-
men außerhalb des Plangebietes. 
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8. Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft ohne Einschränkungen und Be-
wirtschaftungserschwernisse sind Sicherheitsabstände von mindestens 30 m zu den Waldbe-
ständen im Norden und Osten erforderlich. 

Der Abstand von 30 m wird beachtet (siehe Kapitel 2). Die Baugrenzen befinden sich in einem 
Abstand von mindestens 30 m zu vorhandenen Waldflächen. 

9. Das im Plangebiet anfallende Oberflächenwasser ist gemäß den Ausführungen der SGD 
Süd – Obere Wasserbehörde breitflächig über die belebte Bodenzone zur Versickerung zu 
bringen. Für die Gestaltung von Stellplätzen und Zufahrten ist eine wasserdurchlässige Bau-
weise zu wählen. 

Die Planung ist mit vergleichsweise kleinflächigen Versiegelungen verbunden, die sich nicht 
auf die Grundwasserneubildung auswirken. Eine Versickerung des anfallenden Oberflächen-
wassers ist vor Ort möglich (siehe Kapitel 8.5.4). Zufahrten und Stellplätze werden geschottert.  

10. Zur Vermeidung langfristiger oder irreversibler Beeinträchtigungen der natürlichen Boden-
funktionen, ist eine bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung 
und Durchführung von Bauvorhaben“ erforderlich. 

Der Verweis auf die Bodenkundliche Baubegleitung findet sich bei den Maßnahmen zur Ver-
meidung und Verminderung im Kapitel 8.7.1.  

11. Die Sicherstellung eines geordneten Rückbaus der Anlage nach Ende ihrer endgültigen 
Aufgabe ist durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan in Verbindung mit einer 
entsprechend hinterlegten Sicherheitsleistung zu gewährleisten. 

Der Rückbau ist in der Textlichen Festsetzung unter Hinweise bei Nr. 5.5 benannt: „Die land-
wirtschaftliche Nutzung ist nach Rückbau oder nach Nichtrealisierung vollständig wiederher-
zustellen.“ Darüber hinaus wird der Rückbau des Solarparks über die Hinterlegung einer Bank-
bürgschaft seitens der Vorhabenträgerin gegenüber der Genehmigungsbehörde und – sofern 
zusätzlich erforderlich - gegenüber dem Verpächter finanziell sichergestellt (siehe Kapitel 6). 

12. Die von den Trägern öffentlicher Belange in Teil D des Entscheids näher dargelegten An-
regungen und Hinweise sind bei der weiteren Planung zu berücksichtigen. Ebenso ist das 
Ergebnis der raumordnerischen Bewertung und Abwägung in Teil E des Entscheids bei der 
weiteren Planung zu berücksichtigen. 

Alle Anregungen und Hinweise sind in der vorliegenden Begründung mit integriertem Umwelt-
bericht berücksichtigt. 

13. Wird innerhalb von fünf Jahren kein Genehmigungsverfahren eingeleitet, ist der raumord-
nerische Entscheid von der zuständigen Landesplanungsbehörde zu überprüfen. Die im Be-
bauungsplan festgesetzten Abgrenzungen des Standortes sowie die endgültige Lage der An-
lage nach Abschluss der Bauarbeiten sind der Oberen Landesplanungsbehörde in geeigneter 
Form zum Eintrag in das Raumordnungskataster (ROK 25) zu übergeben. 

Diese Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

4.5 Zielabweichungsverfahren 

Aufgrund der Lage innerhalb eines Vorranggebietes Landwirtschaft gemäß dem Regionalen 
Raumordnungsplan wurde ein Zielabweichungsverfahren nach § 6 Abs. 2 ROG i.V.m. § 10 
Abs. 6 Landesplanungsgesetz (LPlG) durchgeführt. Gemäß dem Zielabweichungsbescheid 
der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd vom 30.04.2025 wird die Abweichung von dem 
raumordnerischen Ziel „Vorranggebiet Landwirtschaft“ zugelassen, da die Voraussetzungen 
nach § 6 Abs. 2 ROG i.V.m. § 10 Abs. 6 LPlG erfüllt sind (siehe Anlage 4): 

1. Seit der Beschlussfassung des ROP liegen veränderte Tatsachen oder Erkenntnisse vor. 

2. Die Zulassung der beantragten Zielabweichung ist unter Einhaltung der o.g. Maßgaben 
raumordnerisch vertretbar. 
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3. Der Regionale Raumordnungsplan Westpfalz wird in seinen Grundzügen nicht berührt.  

Die Zielabweichung wird unter der Maßgabe zugelassen, dass die Agri-PV-Anlage gemäß 
den Vorgaben der DIN SPEC 91434 zu errichten ist und die dauerhafte Einhaltung der Vor-
gaben der DIN SPEC 91434 im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens fest-
zulegen ist. 

5 Bestandssituation 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich ca. 1 km östlich des Flugplatzes Zwei-
brücken und ca. 1,5 km nordöstlich der Ortslage Dietrichingen. Derzeit wird die Fläche nahezu 
ausschließlich von Ackerflächen eingenommen. Die Randbereiche innerhalb sowie außerhalb 
des Geltungsbereichs werden von Gehölzstrukturen aus Baum- und Heckenbeständen ge-
prägt. Im östlichen Randbereich befindet sich zudem ein Ausläufer einer Waldfläche, die sich 
im Osten an den Geltungsbereich anschließt (siehe Abbildung 4). 

Das unmittelbare Umfeld ist von einem Wechsel aus landwirtschaftlicher Nutzung und Wald-
flächen geprägt. Nördlich, östlich und westlich des Geltungsbereiches befinden sich landwirt-
schaftliche Hofstellen im Außenbereich (siehe Abbildung 4). 

Der Geltungsbereich grenzt im Süden an die Kreisstraße K 13 an. Von der K 13 geht gemäß 
§ 22 Abs. 1 Landesstraßengesetz (LStrG) eine Bauverbotszone von 15 m aus, die bei der 
Planung zu berücksichtigen ist. Innerhalb sowie außerhalb an den Geltungsbereich im Süd-
osten angrenzend verläuft ein Wirtschaftsweg, der an die K13 angeschlossen ist (siehe Abbil-
dung 4). 

Abbildung 4: Bestandssituation (Geltungsbereich weiß umrandet, Abbildung unmaß-
stäblich)  

 

Heckenaschbacherhof 

Sandwaldhof 

Kirschbacherhof 
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6 Planungskonzept 

Im Geltungsbereich liegen Planungsabsichten für die Errichtung eines Agri-PV Solarparks vor. 
Sämtliche für das Vorhaben erforderlichen Flächen befinden sich im Eigentum des bewirt-
schaftenden Landwirts, der diese für den geplanten Agri-PV-Solarpark zur Verfügung stellt 
und auch das Nutzungskonzept entsprechenden den Vorgaben der DIN SPEC 91434:2021-
05 gewährleisten wird. Von dem Betrieb werden gegenwärtig insgesamt ca. 330 ha in biologi-
scher Wirtschaftsweise bewirtschaftet, sodass die ca. 54,4 ha große Gesamtprojektfläche ei-
nen vergleichsweise geringen Anteil an der Gesamtgröße des Betriebs umfasst. Dadurch ist 
die Ausübung und Fortführung des landwirtschaftlichen Betriebs sichergestellt, ohne dass die-
ser auf Einnahmen aus der Bewirtschaftung der Vorhabenfläche angewiesen ist. 

Das landwirtschaftliche Nutzungskonzept sieht die Fortführung der ackerbaulichen Nutzung 
unter Beibehaltung der bestehenden Kulturen vor. Unter Zugrundelegung des erforderlichen 
und von der Bewirtschaftung ausgeschlossenen Sicherheitsstreifens, der als Blühstreifen mit 
einer Breite von 1 m zwischen den einreihigen Stützen der Modulunterkonstruktion sowie der 
Flächen für Trafostationen und andere technisch notwendige Nebenanlagen steht nach Er-
richtung der Anlage eine Fläche von ca. 49,4 ha für die uneingeschränkte landwirtschaftliche 
Nutzung zur Verfügung. Dies entspricht einem Anteil von ca. 90 % der Gesamtprojektfläche. 
Der Verlust an landwirtschaftlich nutzbarer Fläche beträgt folglich lediglich ca. 5,4 ha, was ca. 
10 % der Gesamtprojektfläche entspricht. Somit wird der DIN SPEC 91434:2021-05 entspro-
chen, wonach der Flächenverlust bei Agri-PV-Anlagen der Kategorie II maximal 15 % der Ge-
samtprojektfläche betragen darf. Das landwirtschaftliche Nutzungskonzept wurde mit der 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz abgestimmt. 

Im Rahmen der vormals auf der Fläche geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage wurden Er-
klärungen der landwirtschaftlichen Betriebe im Umfeld der Vorhabenfläche eingeholt. Darin 
wurde seitens des jeweiligen Betriebs erklärt, dass die Flächen durch deren Betriebe nicht 
genutzt werden und auch für die weitere Betriebsentwicklung dieser Betriebe keine Bedeutung 
haben. 

Der erforderliche Netzeinspeisepunkt kann gemäß Abstimmung mit dem Netzbetreiber (Pfalz-
werke) verbindlich erst bei Vorliegen einer Baugenehmigung reserviert werden. Unverbindli-
che Tagesaussagen in 2023 wiesen mögliche Netzverknüpfungspunkte im Ort Winterbach 
(Pfalz), in ca. 10 km nordöstlicher Entfernung und am Umspannwerk Zweibrücken 7,5 km in 
nordwestlicher Richtung aus. 

Ein Teil der Anlage soll zudem gesellschaftsrechtlich und technisch funktional abgetrennt und 
von der örtlichen Energiegesellschaft (Gesellschaft zur Nutzung erneuerbarer Energien mbH 
Zweibrücken Land, nachfolgend „Energiegesellschaft“) betrieben und u.a. zur Stromversor-
gung der Anwohner der Ortsgemeinde Dietrichingen verwendet werden. Diese Teilanlage 
kann laut letztmaliger Tagesaussage der Pfalzwerke Netz AG vom 30.01.2023 bis zu 1,805 
MWp in das örtliche Mittelspannungsnetz auf 20 kV-Ebene einspeisen. Der geplante Einspei-
sepunkt liegt hierbei zwischen den Ortsgemeinden Mauschbach und Dietrichingen in ca. 2 km 
südwestlicher Entfernung. 

Die Kabelverlegung vom Solarpark zu den jeweiligen Einspeisepunkten erfolgt unterirdisch 
und weitestgehend im Bereich vorhandener öffentlicher Wege. 

Die Bauarbeiten zur Errichtung des Solarparks samt Nebeneinrichtungen nehmen nach der-
zeitigem Kenntnisstand etwa ein halbes Jahr in Anspruch. 
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Abbildung 5: Anlagenlayout des geplanten Agri-PV Solarparks (Abbildung unmaß-
stäblich, re:cap, Stand Januar 2025)  

 

Anlagenlayout und Konstruktion 

Die Anlage ist als Agri-PV-Anlage der Kategorie II gemäß DIN SPEC 91434:2021-05 in auf-
geständerter Form (sog. „Single-Axis-Tracker Agri-PV Solarpark) geplant. Somit ist eine Be-
wirtschaftung der Flächen insbesondere zwischen aber auch teilweise unterhalb der Module 
möglich. Im Tagesverlauf können die Module von Ost nach West geneigt werden (sog. Single-
Axis-Tracker Agri-PV Solarpark, siehe Abbildung 5, Abbildung 6 und Abbildung 7). Im Produk-
tionsmodus beträgt die lichte Höhe mindestens 2,10 m (am stärksten geneigte Modulstellung 
im Produktionsmodus, siehe Abbildung 6). Die Unterkonstruktion wird mittels einachsiger 
Rammung in den Boden eingebracht, wodurch lediglich mit einer temporären Flächenversie-
gelung von weniger als 2 % der zu überbauenden Fläche zu rechnen ist. Die voraussichtlich 
monokristallinen, bi-fazialen Photovoltaikmodule sind auf einer einachsigen Modulkonstruk-
tion („Unterkonstruktion“) befestigt die sich über den Tag hinweg um 180 Grad dem Sonnen-
verlauf folgend dreht. Die Module sind mit einer bi-fazialen (transparenten) Rückseitenfolie 
versehen, die sonnendurchlässig ist und nicht spiegelt. 

Die Gründung der Unterkonstruktion erfolgt über eine direkte Rammung der Modultischstützen 
von bis zu ca. 2,0 m ins Erdreich. Die Ausrichtung der Modultische erfolgt von Nord nach Süd 
(siehe Abbildung 5). Die Unterkonstruktion besitzt einen Mechanismus, der die Ausrichtung 
der Module im Tagesverlauf von Ost nach West drehen lässt. Dies dient einerseits dazu, eine 
möglichst hohe Ausnutzung der solaren Einstrahlung zu erreichen und anderseits dazu, dem 
Bewirtschafter während der Ernte die Möglichkeit zu geben, den Neigungswinkel manuell auch 
so einzustellen, dass die Fahrbahnbreite zwischen zwei Tischreihen möglichst groß und für 
die Erntemaschinen optimal nutzbar gemacht wird. Der Abstand zwischen den Modulreihen 
beträgt bei maximal geneigten Modultischen etwa 8,34 m (siehe Abbildung 6). Damit kann 
eine ausreichende Dimensionierung für die Maschinen wie z.B. Mähdrescher, Grubber, Säh-
maschine, Mulcher und Schwader sowie deren Arbeitsbreiten sichergestellt werden.  
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Zwischen dem nördlichen und südlichen Abschluss der Modulreihen und der Grenze der Vor-
habenfläche ist jeweils ein Abstand im ungünstigsten Fall von mindestens 10 m vorgesehen, 
um ein Wenden der landwirtschaftlichen Fahrzeuge und Maschinen zu gewährleisten. 

Als Nutzungs- bzw. Lebensdauer der Solarmodule wird nach gegenwärtigem Stand der Tech-
nik eine Dauer von mind. 30 Jahren erwartet. Nach Ablauf der Nutzungsdauer bzw. nach der 
Betriebsaufgabe kann der Solarpark vollständig zurückgebaut und die Vorhabenfläche wieder 
ausschließlich landwirtschaftlich genutzt werden. Um einen Abbau und die damit verbundene 
kreislaufkonforme Entsorgung der Anlage zu erleichtern, werden ausschließlich recyclingfä-
hige Materialien (wie z.B. Metall, Glas, Aluminium, Kunststoff, Kupfer etc.) für die Ständerkon-
struktion verwendet. Darüber hinaus wird der Rückbau des Solarparks über die Hinterlegung 
einer Bankbürgschaft seitens der Vorhabenträgerin gegenüber der Genehmigungsbehörde 
und gegenüber dem Verpächter finanziell sichergestellt. 

Die Solarmodule sowie die komplette Unterkonstruktion sowie sämtliche ober- und unterir-
disch verlegten Kabelsysteme sind vollständig und rückstandsfrei auf den Flächen demontier-
bar und können im Anschluss recycelt werden. 

Abbildung 6: Modulausrichtung und -anstellwinkel sowie Reihenabstand 
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Abbildung 7: Beispiel einer single-axis Agri-PV Tracker-Anlage  

 

Weitere am Standort erforderliche bauliche Anlagen 

Auf dem Gelände verteilt werden ca. 5-9 m² große Trafostationen auf Schotterfundamenten 
errichtet (siehe Abbildung 5). 

Im Osten der Vorhabenfläche ist nördlich eines vorhandenen Waldstücks ein Bereich für La-
gercontainer vorgesehen. 

Im Plangebiet ist die Errichtung stationärer Batteriespeicher als Nebenanlagen vorgesehen. 
Diese dienen ausschließlich der Speicherung des durch die Agri-Photovoltaikanlagen vor Ort 
erzeugten Stroms. Die insgesamt zulässige Grundfläche der Batteriespeicher beträgt maximal 
400 m², die Höhe ist auf 3,5 m begrenzt. 

Die Batteriespeicher sind funktional dem Solarpark zugeordnet und Bestandteil des energeti-
schen Gesamtkonzeptes. Sie ermöglichen eine zeitlich flexible Nutzung des erzeugten Stroms 
innerhalb des Systems der Agri-Photovoltaikanlagen. Sie werden in räumlicher Nähe zu den 
Transformatorstationen, die ebenfalls als Nebenanlagen des Solarparks errichtet werden, auf-
gestellt. 

Durch die flächenmäßige und bauliche Begrenzung wird sichergestellt, dass sich die Anlagen 
in ihrer Dimensionierung der Hauptnutzung unterordnen und sich in das Gesamtkonzept des 
Plangebietes einfügen. 

Für die Einspeisung des erzeugten Stroms in das 110 kV-Hochspannungsnetz, wird am Netz-
einspeisepunkt ein Umspannwerk („UW“) errichtet. Das UW besteht aus Transformatoren und 
Schaltanlagen und benötigt ebenfalls ein Betonfundament. Hierzu wird ein separater Bauan-
trag gestellt. Die Vorhabenträgerin strebt an, das UW auf erworbenen Flächen zu errichten. 
Für die Einspeisung des von der Teilanlage erzeugten Stroms in das 20 kV Mittelspannungs-
netz wird am Einspeisepunkt eine Übergabestation errichtet. Es ist bereits jetzt absehbar, dass 
die Einspeisung des erzeugten Stroms nicht in räumlicher Nähe zum Vorhabengebiet erfolgen 
wird.  

Um die landwirtschaftliche Nutzung der Vorhabenfläche zu ermöglichen, wird die Solaranlage 
lediglich im südlichen Teilbereich mit einem Zaun versehen. Es wird somit an den jeweiligen 
Enden der Reihen genügend Raum vorhanden sein, um mit der zum Einsatz gebrachten Land-
maschine zu wenden. Gleichzeitig wird damit der vorhandene Biotopverbund bzw. die Wild-
wechselbeziehungen zwischen den östlich und westlich des Solarparks gelegenen Gehölz- 
und Grünlandflächen aufrechterhalten. Weiterhin wurde die südliche Grenze des Solarparks 
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nach Norden eingerückt, sodass eine Querung durch Tiere in Ost-West-Richtung nördlich der 
K 13 möglich ist und diese nicht auf die K 13 geleitet werden.  

Um den Versicherungsschutz der Solaranlage zu gewährleisten, obwohl überwiegend auf die 
Errichtung einer Zaunanlage verzichtet wird, sind anderweitige Sicherungsmaßnahmen, wie 
die Errichtung von Kamerasystemen an Masten oder besondere Sicherungen der Modulver-
schraubungen erforderlich. 

Erschließung 

Die Erschließung der Agri-PV-Anlage erfolgt über die im Süden verlaufende Kreisstraße K13 
und den Wirtschaftsweg an der südöstlichen Seite des Geltungsbereichs. Innerhalb der um-
zäunten Anlagenfläche sind gegebenenfalls vereinzelte Wegebaumaßnahmen erforderlich, 
die zur Anlagenerrichtung aber auch für den späteren Servicebetrieb dienen. Die Wege wer-
den in geschotterter Bauweise hergestellt. 

Das Plangebiet wird lediglich zu Kontrollzwecken drei- bis viermal im Jahr durch den Betreiber 
und im Rahmen des Nutzungskonzeptes durch den Bewirtschafter angefahren. Die Erschlie-
ßung des Gebiets während der Bauphase kann ebenfalls von den beschriebenen Betriebswe-
gen aus erfolgen. 

Ertragsbewertung und Kennzahlen des Vorhabens 

Gemäß Einstrahlungskarte des Deutschen Wetterdienstes verfügte der Landkreis Südwest-
pfalz im Zeitraum 1991-2020 mit über die besten Einstrahlungswerte in Rheinland-Pfalz und 
wird in Deutschland nur von Gebieten in Baden-Württemberg und Bayern übertroffen. Eine 
erste Ertragssimulation ergab aufgrund der Sonnennachführung der Module einen möglichen 
spezifischen Jahresertrag von 1.220 kWh pro installiertem Kilowatt (kWp) an Modulleistung. 
Bei einer installierten Leistung von bis zu 48.300 kWp führt dies zu den folgenden Kennzahlen: 

Installierte Leistung: 48.300 kWp 

Spezifischer Ertrag: 1.220 kWh/kWp 

Jährliche Produktion: 58.926.000 kWh p.a. 

Versorgbare 2-Personen Haushalte: 24.200 

Vermiedene CO2-Emissionen: 42.145 Tonnen p.a. 

Speicherkapazität: Bis zu 50.000 kWh 

7 Festsetzungen des Bebauungsplans 

7.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet ist als Sonstiges Sondergebiet (SO) gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbe-
stimmung „Agri-Photovoltaik“ festgesetzt. Die Festsetzung eines sonstigen Sondergebiets ge-
mäß § 11 BauNVO trägt der spezifischen Eigenart des Gebietes Rechnung und stellt den 
Bezug zu der landwirtschaftlichen Nutzung und der Nutzung der Fläche für die Stromproduk-
tion mittels einer Agri-PV-Anlage her. 

Die kombinierte Nutzung der Fläche wird in der allgemeinen Zweckbestimmung des Sonder-
gebietes definiert. Demnach dient das sonstige Sondergebiet der landwirtschaftlichen Nut-
zung sowie der Errichtung und dem Betrieb von Agri-Photovoltaikanlagen einschließlich der 
für die Wartung, die Sicherung und den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen. 

Das Zulässigkeitsspektrum wird hinsichtlich der zu errichtenden Agri-PV-Anlage weiter kon-
kretisiert. Zulässig sind einachsig nachgeführte Photovoltaikmodule („single-axis-tracker“) in 
aufgeständerter Ausführung, gegründet auf Rammfundamenten. Die Verwendung von Beton-
fundamenten wird ausgeschlossen. Darüber hinaus sind die für den Betrieb der Agri-Photo-
voltaikanlagen notwendigen Wechselrichter, Trafostationen und sonstigen Nebenanlagen, die 
dem Nutzungszweck des Sondergebietes dienen zulässig (z.B. Leitungen, Einfriedungen, Ka-
bel, Löschwasseranlagen und ähnliche technische Einrichtungen) sowie Wege und Stellplatz-
flächen für Montage- und Wartungsarbeiten in wasserdurchlässiger Ausführung. Zulässig sind 
ebenso stationäre Batteriespeicher als Nebenanlagen mit einer maximalen Grundfläche von 



- 20 - 

insgesamt 400 m², sofern sie ausschließlich der Speicherung von Strom aus den Agri-Photo-
voltaikanlagen innerhalb des Plangebietes dienen. 

Durch die Zulässigkeit stationärer Batteriespeicher als Nebenanlagen wird die Nutzung und 
Zwischenspeicherung des vor Ort erzeugten Stroms aus Agri-Photovoltaikanlagen ermöglicht. 
Dies dient der Entlastung der Stromnetze, der wirtschaftlichen Umsetzbarkeit des Solarparks 
sowie der Förderung einer nachhaltigen und klimafreundlichen Energieversorgung. Diese 
Grünstromspeicher werden auf der Vorhabenfläche dezentral in räumlicher Nähe zu den vor-
handenen Transformatorstationen als weitere erforderliche Nebenanlagen errichtet. 

Die Beschränkung auf eine maximale Grundfläche von insgesamt 400 m² stellt sicher, dass 
die Batteriespeicher gegenüber der Hauptnutzung – der landwirtschaftlichen Nutzung in Kom-
bination mit Agri-Photovoltaik – eine untergeordnete Rolle einnehmen und das Landschafts-
bild sowie die Flächennutzung nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt werden. 

7.2 Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahl 

Für das sonstige Sondergebiet (SO) wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,5 festgesetzt. 
Üblicherweise beschreibt die Grundflächenzahl die maximal zulässige Versiegelung. Im Rah-
men von Bebauungsplänen für Solarparks bezieht sich die festgesetzte Grundflächenzahl je-
doch nach den Maßstäben des § 19 BauNVO auf die gesamte, von den Modulen überdeckte 
Fläche in senkrechter Projektion auf den Boden. Die tatsächliche Versiegelung durch die mit 
dem Erdboden verbundene Aufständerung, Trafostationen, Masten und sonstigen Nebenan-
lagen liegt voraussichtlich bei nur zwei Prozent der Sondergebietsfläche. Mit der Festsetzung 
der GRZ wird die durch die Agri-PV-Anlage nutzbare Fläche im Hinblick auf eine zweckmäßig 
durchführbare und wirtschaftliche landwirtschaftliche Nutzung begrenzt.  

Maßgeblich für die landwirtschaftliche Nutzung nach Errichtung des Agri-PV Solarparks ist 
das landwirtschaftliche Nutzungskonzept nach den Vorgaben der DIN SPEC 91434:2021-05 
(siehe Anlage 1). Die Erstellung des landwirtschaftlichen Nutzungskonzepts erfolgte in enger 
Abstimmung mit dem bewirtschaftenden Betrieb und der Landwirtschaftskammer Rheinland-
Pfalz. 

Höhen der baulichen Anlagen 

Die Festsetzung der maximalen Höhe baulicher Anlagen mit 5,50 m über der natürlichen Ge-
ländeoberkante verhindert die Entstehung unmaßstäblich wirkender Anlagenmodule im Plan-
gebiet und minimiert deren Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Die Höhe von maximal 
5,50 m wird dabei ausschließlich temporär während der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung 
erreicht, wenn die Module ihre maximale Neigungsstellung erreichen (Bearbeitungsmodus, 
siehe Abbildung 6). Die Anlage befindet sich überwiegend im operativen Betrieb. Dabei ver-
bleibt die Modulhöhe unterhalb von 3,50 m. Orientierend hieran wird für Nebenanlagen wie 
z.B. Trafostationen, Lagercontainer oder vergleichbare Anlagen sowie für die Batteriespeicher 
eine maximale Höhe von 3,50 m textlich festgesetzt. 

7.3 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird von den zeichnerisch festgesetzten Baugrenzen de-
finiert. Gegenüber des westlich des Geltungsbereichs befindlichen Sandwaldhof wird mittels 
der festgesetzten Baugrenze ein Mindestabstand der Module von mindestens 200 m sicher-
gestellt. Außerhalb der Baugrenze sind Kameramasten, Einrichtungen zum Brandschutz (z.B. 
Löschwassereinrichtungen), Wege, Stellplatzflächen, Leitungen und Kabel zulässig. 
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7.4 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft, Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen 

Zur Förderung der biologischen Vielfalt und zur naturschutzfachlichen Aufwertung werden die 
Flächen zwischen den Modulstützen der Agri-Photovoltaikanlage in einer Breite von einem 
Meter als artenreiche Blühstreifen entwickelt. Diese Flächen sind zukünftig von der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung ausgenommen. 

Die im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzten Bäume im südwestlichen Randbereich des 
Plangebiets dienen der Ergänzung der dort vorhandenen Gehölzbestände zur Bildung einer 
geschlossenen Eingrünung. Dadurch wird die Sichtbarkeit des Agri-PV Solarparks weiter re-
duziert und eine landschaftsgerechte Einbindung der baulichen Anlagen unterstützt. Zudem 
werden Lebensräume für Tiere und Pflanzen geschaffen. 

Die Festsetzung von Mindestpflanzqualitäten für Bäume und Sträucher unterstützt die zügige 
Begrünung und Raumwirkung der Gehölze. 

7.5 Zuordnung von Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich  

Mit den Festsetzungen für die Zuordnung von Ausgleichsflächen und Maßnahmen wird der 
erforderliche Ausgleich für die Eingriffe in die bestehenden elf Reviere der Feldlerche auf Flä-
chen außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans planungsrechtlich gesichert. Die 
CEF-Maßnahmen werden auf den nachfolgend genannten Flächen mit einer Gesamtgröße 
von ca. 29,3 ha erbracht: 

F1 (120.012 m²): Gemarkung Dietrichingen, Flur 0, Flurstück-Nr. 2060/1 (teilweise) 

F2 (108.490 m²): Gemarkung Dietrichingen, Flur 0, Flurstück-Nr. 2054 

F3 (26.700 m²): Gemarkung Großsteinhausen, Flur 0, Flurstück-Nr. 2660 

F4 (25.765 m²): Gemarkung Dietrichingen, Flur 0, Flurstück-Nr. 1031 

F5 (11.927 m²): Gemarkung Dietrichingen, Flur 0, Flurstück-Nr. 839,  

Die konkrete Abgrenzung der Flächen und die detaillierte Maßnahmenbeschreibung ist Ge-
genstand von Kapitel 8.7.2. 

7.6 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen hinsichtlich der Zulässigkeit von Einfriedungen 
beschränken deren Errichtung auf die südliche Grenze des Geltungsbereichs und sich seitlich 
hieran anschließende Einfriedungen im Bereich der südöstlichen und südwestlichen Geltungs-
bereichsgrenze. Die seitlichen Einfriedungen dürfen mit einer Länge von maximal 50 m errich-
tet werden. Weitere Einfriedungen sind zur Gewährleistung der Offenheit der Anlage unzuläs-
sig. Damit wird die Durchlässigkeit der Fläche sichergestellt. Tiere können ungehindert zwi-
schen sowie unter den Modulreihen passieren. Eine Barrierewirkung auf Säugetiere geht von 
dem Agri-PV-Solarpark nicht aus. 

7.7 Hinweise  

Hinweise wurden hinsichtlich der folgenden Belange in die textlichen Festsetzungen zum 
Bebauungsplan aufgenommen: 

 Archäologische Bodenfunde, 

 Altlasten, 

 Artenschutz, 

 Bodenschutz, 

 Landwirtschaft. 
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8 Umweltbericht 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 
§ 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen Umweltauswir-
kungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Der Aufbau 
des Inhaltsverzeichnisses des vorliegenden Umweltberichtes richtet sich nach der Anlage 1 
zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. 

8.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes 

Hinsichtlich der Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans, 
der Angaben über Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden wird auf die 
Kapitel 5, 6 und 7 verwiesen. 

8.2 Angaben zur Bau- und Betriebsphase 

Bauphase 

Baubedingte Umweltauswirkungen entstehen z. B. durch Baustellenverkehr und Baustellen-
einrichtungen sowie durch den Baubetrieb. Die Auswirkungen sind zeitlich auf die Bauphase 
beschränkt und bei Beachtung der umweltfachlichen Vermeidungs- und Verminderungsmaß-
nahmen als nicht erheblich zu bezeichnen. 

Die Lagerung von Baumaterial und Anlagenteilen erfolgt auf Flächen innerhalb des Geltungs-
bereichs. 

Die Abwicklung des Baustellenverkehrs erfolgt über den südöstlich angrenzenden Wirt-
schaftsweg. 

Betriebsphase im Sinne der dauerhaften Nutzung 

Die derzeit bestehende Ackerbauliche Nutzung wird nach Errichtung der Agri-PV-Anlage nach 
Maßgabe des landwirtschaftlichen Nutzungskonzepts (siehe Anlage 1) fortgesetzt (siehe Ka-
pitel 6 und Anlage 1). Die bisherigen Offenlandflächen werden durch Photovoltaikmodule 
überstellt. Die Errichtung der Anlage hat Auswirkungen auf Tierarten des Offenlandes. Hierzu 
wurde ein Fachbeitrag Artenschutz erstellt und geeignete Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich entwickelt (siehe Anlage 2).  

8.3 Darstellung der Ziele des Umweltschutzes 

Folgende Fachgesetze mit festgelegten Zielen des Umweltschutzes sind für den Bebauungs-
plan von Bedeutung: 

1. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) / Naturschutzgesetz des Landes Rheinland-Pfalz 
(NatSchG) 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans „Agri-PV Solarpark beim Kirschbacher Hof“ sind 
die Regelungen des LNatSchG und BNatSchG anzuwenden. Der Eingriff in Natur und 
Landschaft ist im Sinne des BauGB auszugleichen. 

Hinsichtlich möglicher Vorkommen von besonders und streng geschützten Arten gemäß 
§ 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG sind die rechtlichen Bestimmungen der §§ 19 und 44 
BNatSchG zu berücksichtigen. Hierzu wurden faunistische Erhebungen durchgeführt und 
ein Fachbeitrag Artenschutz erstellt (siehe Anlage 2). Hinsichtlich des FFH-Gebietes DE 
6710-310 „Zweibrücker Land“ und des Vogelschutzgebietes DE 6710-401 „Hornbach und 
Seitentäler“ außerhalb des Geltungsbereichs wurde eine FFH-Vorprüfung erstellt (siehe 
Anlage 3). 

2. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) / Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) 

Es sind die Regelungen des WHG und LWG anzuwenden. Durch die Realisierung des 
Bebauungsplans kommt es zu einer geringfügigen Versiegelung von Böden und damit zu 
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keiner erheblichen Verschärfung des Abflusses von Oberflächenwasser. Eine Versicke-
rung von Niederschlagswasser bleibt zwischen sowie unterhalb der Module weiterhin 
möglich. 

3. Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) / Landesbodenschutzgesetz Rheinland-Pfalz 
(LBodSchG) 

Die Funktionen des Bodens sind gemäß BBodSchG zu sichern und wiederherzustellen. 
Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie 
hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nach-
teilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Mit dem Bebauungsplan wird die Versie-
gelung von Flächen auf das nutzungsbedingt notwenige Maß beschränkt. Aufgrund der 
geplanten Konstruktion der Agri-Photovoltaikanlage mittels Rammung der Modultischstüt-
zen wird die Versiegelung weitestgehend minimiert. Vergleichsweise kleinflächige Versie-
gelungen entstehen im Bereich geplanter Trafostationen und sonstigen Nebenanlagen 
und Batteriespeicher. 

8.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Das nachfolgende Kapitel beinhaltet die für den Bebauungsplan zu erbringenden Angaben 
gemäß Nr. 2d der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c BauGB, d.h. anderweitige 
Planungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Ziele und des räumlichen Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans. 

Der Standort ist für die kombinierte Nutzung der Fläche für die landwirtschaftliche Produktion 
als Hauptnutzung und für die Stromproduktion mittels einer Agri-PV Anlage als Sekundärnut-
zung geeignet. Das Vorhaben führt somit nicht zu einer Verdrängung der bestehenden Raum-
nutzung Landwirtschaft, da diese weiterhin auf der Fläche fortgeführt werden kann. Aufgrund 
der Mehrfachnutzung kann die Flächeneffizienz erheblich gesteigert und zwei üblicherweise 
im Außenbereich konkurrierende Nutzungen miteinander in Einklang gebracht werden.  

Da der Vorhabentyp durch die vorgenannte Kombination mit landwirtschaftlichen Flächen de-
finiert wird, kommen Standorte mit anderen Flächennutzungen nicht in Betracht. Die Umsetz-
barkeit ist damit wesentlich davon abhängig, ob geeignete Flächen von den betroffenen land-
wirtschaftlichen Betrieben bereitgestellt werden und somit verfügbar sind. Für die Flächen im 
Plangebiet ist die Flächenverfügbarkeit abschließend geklärt. Die Fläche befindet sich im Ei-
gentum eines Landwirtes. Der Eigentümer ist auch gleichzeitig alleiniger Bewirtschafter der 
Flächen und beabsichtigt die Fortführung der ackerbaulichen Nutzung unter Beibehaltung der 
bestehenden Kulturen. Nach Errichtung des Solarparks stehen ca. 49,4 ha für die uneinge-
schränkte landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung. Dies entspricht einem Anteil von ca. 90 
Prozent der Gesamtprojektfläche. Der Verlust an landwirtschaftlich nutzbarer Fläche beträgt 
folglich lediglich ca. 10 Prozent bzw. 5,4 ha der Gesamtprojektfläche (siehe Kapitel 6).  

Weiterhin befindet sich die für das Vorhaben vorgesehene Fläche außerhalb von  

 bestehenden und geplanten Siedlungsgebieten (Abstand zur nächstgelegenen Wohn-
bebauung mindestens 200 m) 

 europäischen und nationalen Schutzgebieten (z.B. NATURA 2000-Gebiete, Natur-
schutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Trinkwasserschutzgebiete) 

 Waldflächen 

 nach § 30 BNatSchG geschützten Biotopflächen 

 Vorranggebieten Regionaler Biotopverbund, Rohstoffabbau, Sicherung des Grund-
wassers, Forstwirtschaft 

 Regionalen Grünzügen und Grünzäsuren 

 Vorbehaltsgebieten Rohstoffabbau, Hochwasserschutz, Forstwirtschaft 

Im Ergebnis der durchgeführten faunistischen Erhebungen sind unter Zugrundelegung geeig-
neter Maßnahmen keine artenschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten (siehe Anlagen 2 und 
3). 
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Das Vorhaben soll innerhalb eines Vorranggebiets Landwirtschaft realisiert werden. Weiterhin 
sind durch die Planung Vorbehaltsgebiete Regionaler Biotopverbund, Erholung und Touris-
mus und Hochwasserschutz betroffen. Die Verträglichkeit des Vorhabens mit dem vorgenann-
ten Vorranggebiet und der betroffenen Vorbehaltsgebiete kann jedoch hergestellt werden. Die 
Abweichung von dem raumordnerischen Ziel „Vorranggebiet Landwirtschaft“ wurde durch die 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd zugelassen (siehe Kapitel 4.5 und Anlage 4). Au-
ßerdem sind mit dem Vorhaben keine raumbedeutsamen Umweltauswirkungen oder sonstige 
erhebliche Umweltauswirkungen verbunden (siehe Kapitel 4 und 8). 

Zusammenfassend ist für das Vorhaben maßgeblich, dass die bestehende Flächennutzung 
unter Ergänzung einer Agri-PV Anlage fortgeführt wird, die Flächenverfügbarkeit abschließend 
geklärt ist, die Vereinbarkeit mit den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung und Landes-
planung hergestellt werden kann und keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten 
sind. Somit kann das Vorhaben unter größtmöglicher Vermeidung von Beeinträchtigungen öf-
fentlicher und privater Belange realisiert werden.  

8.5 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorha-
bens und Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung 

Das nachfolgende Kapitel beinhaltet die für das geplante Vorhaben zu erbringenden Angaben 
gemäß Nr. 2a und Nr. 2b der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c BauGB, d.h. 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands und Prog-
nose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung. 

8.5.1 Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 

Bestand 

Das Plangebiet umfasst eine Ackerfläche. Im Umfeld befinden sich landwirtschaftliche Hof-
stellen im Außenbereich, die auch Wohnbebauungen beinhalten (siehe Abbildung 8). 

Wanderwege sind auf der Fläche nicht vorhanden. Südlich der Vorhabenfläche verläuft der 
Radrundweg „Freizeit- und Erlebnisroute Zweibrücker Land“ entlang der K 13 sowie in ca. 
200 m Entfernung ein Wanderweg südlich des Hornbachs.  

Auswirkungen 

Bei der Planung wurde ein Abstand von mindestens 200 m zu umliegenden Wohnbebauungen 
berücksichtigt (siehe Abbildung 8). Durch die Baum- und Heckenbestände sowie die topogra-
phischen Gegebenheiten ist die Fläche von den umliegenden Wohnbebauungen im Außen-
bereich nur eingeschränkt sichtbar.  

Die Erreichbarkeit der vorgenannten Wege ist weiterhin gegeben. 

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Ge-
sundheit sind nicht zu erwarten. 
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Abbildung 8: Abstände zu vorhandenen Wohnbebauungen im Außenbereich 

 

8.5.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Bestand 

Geschützte Flächen und Objekte 

Das FFH-Gebiet DE 6710-301 „Zweibrücker Land“ befindet sich westlich, südlich und östlich 
außerhalb des Geltungsbereichs (siehe Abbildung 18). Südlich des Plangebiets verläuft zu-
dem das Vogelschutzgebiet DE 6710-401 „Hornbach und Seitentäler“ im Bereich des Horn-
bachtales. Die Schutzgebiete überschneiden sich stellenweise. 

Weiterhin grenzt die das Plangebiet im Nordwesten an das Naturschutzgebiet „Monbijou“ an. 

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) bzw. § 15 
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) oder schutzwürdige Biotope befinden sich nicht inner-
halb des Geltungsbereichs. 

Heckenaschbacherhof 

Sandwaldhof 

Kirschbacherhof 

ca. 380 m 
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Auswirkungen 

Es wurde eine NATURA 2000-Vorprüfung erstellt, die Gegenstand der Anlage 3 ist. Ergän-
zend wird auf die Ausführungen in Kapitel 8.10 verwiesen. Im Ergebnis der NATURA 2000-
Vorprüfung ist die Verträglichkeit in Bezug auf die Errichtung einer Agri-PV-Anlage unter Be-
rücksichtigung einer Maßnahme zur Bauzeitenregelung gegeben. 

Erhebliche Auswirkungen auf geschützte Flächen und Objekte sind unter Berücksichtigung 
der Vermeidungsmaßnahme (Bauzeitenregelung) nicht zu erwarten. 

Pflanzen 

Bestand 

Die folgenden Angaben sind dem Fachbeitrag Artenschutz entnommen, in dessen Rahmen 
eine Biotoptypenkartierung durchgeführt wurde (siehe Anlage 2): 

Die Erfassung der Biotoptypen gem. Leitfaden Rheinland-Pfalz inkl. gem. § 30 BNatSchG ge-
setzlicher geschützter Biotope und FFH-Lebensraumtypen erfolgte am 08.06.2023 im gesam-
ten Eingriffsbereich zzgl. eines Puffers von mind. 50 m um den Eingriffsbereich. Die Ergeb-
nisse der Biotoptypenkartierung sind in Abbildung 9 und Tabelle 1 dargestellt. 

Im Eingriffsbereich befindet hauptsächlich der Biotoptyp HA4 (Acker auf Kalkboden). Es wur-
den drei unterschiedlich bewirtschaftete Einheiten abgegrenzt, wobei der südliche (Erfas-
sungseinheit (EE) 30) eine artenreiche Segetalvegetation aufweist, die beiden nördlichen le-
diglich verarmte bzw. fehlende Segetalvegetation (EE31, EE32). 

Des Weiteren finden sich im Osten noch zwei weitere Biotoptypen (Waldausläufer), die jedoch 
durch den Bau nicht beeinträchtigt werden. Dabei handelt es sich um die EE 1 (Eiche-Buchen-
wald, LRT 9130-B) und EE 8 (Strauchhecke).  
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Abbildung 9: Erfassungseinheiten (EE) der Biotoptypenkartierung (siehe Anlage 2, 
Abbildung unmaßstäblich) 
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Tabelle 1: Ergebnisse der Biotoptypenkartierung (siehe Anlage 2) 
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Erläuterungen: 
EE   Erfassungseinheit 
BT-Code:  Biotoptypencode gemäß Kartieranleitung RLP 
LRT:  FFH-Lebensraumtyp 
EHZ:  Erhaltungszustand des FFH-LRT 
GB:   gesetzlich geschütztes Biotop gemäß § 30 BNatSchG 
Punkte: Biotopwertpunkte/m² gemäß Praxisleitfaden zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs in 

Rheinland-Pfalz (MKUEM, 2021)  

Auswirkungen 

Das landwirtschaftliche Nutzungskonzept sieht die Fortführung der ackerbaulichen Nutzung 
unter Beibehaltung der bestehenden Kulturen vor. Dies bedeutet, dass auch nach Errichtung 
des Agri-PV-Solarparks die bisherige ackerbauliche Nutzung in Form von Dinkel und Einkorn 
fortgesetzt wird. Hierzu wurde in Abstimmung mit der Landwirtschaftskammer ein tragfähiges 
landwirtschaftliches Nutzungskonzept erstellt. Zwar besteht aufgrund der Anlage eine techni-
sche Überprägung der bestehenden Ackerflächen, jedoch lassen sich die zu erwarteten Er-
tragsminderungen insbesondere auf den geringfügigen Flächenverlust durch die Errichtung 
der Modulstützen und der Anlage der Blühstreifen zurückführen. Durch die Verwendung von 
bi-facialen (transparenten) Modulen und der sich im Tagesverlauf von Ost nach West ausrich-
tenden Modultische wird eine ausreichende Lichtverfügbarkeit gewährleistet. Hieraus ergeben 
sich zudem positive Effekte bzgl. des Aspektes der Wasserverfügbarkeit, da der Anteil dauer-
haft von Modulen überdeckter Flächen minimiert wird und sich der Oberflächenwasserabfluss 
je nach Modulstellung im Tagesverlauf ändert. Im Rahmen der biologischen Wirtschaftsweise 
ist gegenüber der konventionellen Landwirtschaft zudem von einem ohnehin geringeren Was-
serbedarf auszugehen. Bauliche Eingriffe finden ausschließlich im Bereich der bestehenden 
Ackerflächen statt. Zwischen den Modulstützen wird ein 1 m breiter artenreicher Blühstreifen 
mittels Regiosaatgut aus dem Ursprungsgebiet 9 hergestellt. Diese als Blühstreifen angeleg-
ten Flächen stehen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung zukünftig nicht mehr zur Verfü-
gung. Das Planungskonzept sieht Modulreihen mit einer Gesamtlänge von insgesamt ca. 
44.600 m vor. Hieraus ergibt sich bei einer Breite von einem Meter eine zu begrünende Fläche 
von ca. 4,46 ha. Im südwestlichen Randbereich werden die vorhandenen Baum- und Gehölz-
bestände um die Anpflanzung von 69 Bäumen ergänzt, sodass eine geschlossene Eingrünung 
entsteht. 

Im Zuge der Realisierung der Anlage wird von einer maximalen Versiegelung von 2 Prozent 
in Bezug auf die Gesamtfläche des Sondergebietes ausgegangen. Dies entspricht einer Flä-
che von ca. 1,06 ha Fläche (siehe Kapitel 8.5.3). Die rund 400 m² versiegelte Fläche für die 
Batteriespeicher sind in den 2 Prozent enthalten. 

In Abbildung 10 sind die Biotop- und Nutzungsstrukturen im Geltungsbereich im Bestand dar-
gestellt. Tabelle 2 stellt die entsprechenden Biotopwerte dar. Für die bestehenden Biotop- und 
Nutzungsstrukturen ergibt sich ein Biotopwert von 5.276.570 Punkten. Demgegenüber steht 
ein Bilanzwert in Höhe von 5.326.725 Biotopwertpunkten im Planfall (siehe Abbildung 11 und 
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Tabelle 3). Mit der Planung ist demzufolge eine Aufwertung in Höhe von 50.155 Biotopwert-
punkten verbunden. Für das Schutzgut Pflanzen ergeben sich somit positive Auswirkungen. 

Des Weiteren erfolgt ein Zuwachs an Biotopwertpunkten durch das Anlegen von Blühstreifen 
und Schwarzbrachen im Rahmen der CEF-Maßnahmen für die Feldlerche (siehe Tabelle 5). 
Insgesamt werden 2,2 ha Blühstreifen (KC3, 16 WP pro m²) auf Ackerflächen (HA0, 6 WP pro 
m²) angelegt. Dies führt zu einem weiteren Biotopwertezuwachs i.H.v. (22.000 m² x 10 WP =) 
220.000 BWP. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Überschuss von 270.155 BWP. 

Abbildung 10: Biotop- und Nutzungsstrukturen im Geltungsbereich (Bestand) 
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Tabelle 2: Biotopwertpunkte (Bestand) 

Biotop- und  
Nutzungsstruktur 

Fläche in m² 
Wertpunkte 

pro m² 
Biotopwertpunkte  

(WP x m²) 

AA1 900 13 11.700 

AB9 1.040 14 14.560 

BA1 1.565 17 26.605 

BB10 960 16 15.360 

BD2 365 15 5.475 

BD2 oe* 4.820 14 67.480 

BF1 oe* 460 16 7.360 

BF1 410 18 7.380 

HA4 os** 235.250 14 3.293.500 

HA4 292.295 6 1.753.770 

HC1 3.990 16 63.840 

HC2 360 16 5.760 

VB3 1.260 3 3.780 

SUMME 543.675   5.276.570 

*  grasreich, artenreiche Segetalvegetation (+ 3 WP) 
**  artenreiche Segetalvegetation 

Abbildung 11: Biotop- und Nutzungsstrukturen im Geltungsbereich (Planung) 
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Tabelle 3: Biotopwertpunkte (Planung) 

Biotop- und  
Nutzungsstruktur 

Fläche in m² 
Wertpunkte 

pro m² 
Biotopwertpunkte  

(WP x m²) 

AA1 900 13 11.700 

AB9 1.040 14 14.560 

BA1 1.565 17 26.605 

BB10 960 16 15.360 

BD2 365 15 5.475 

BD2 oe* 5.750 14 80.500 

BF1 oe* 1.530 14 21.420 

BF1 oe* 460 16 7.360 

BF1 410 18 7.380 

HA4 os** 209.770 14 2.936.780 

HA4 261.610 6 1.569.660 

HC1 2.500 16 40.000 

HC2 360 16 5.760 

HN0 10.550 0 0 

KC3*** 44.645 13 580.385 

VB3 1.260 3 3.780 

SUMME 543.675   5.326.725 

*  grasreich, artenreiche Segetalvegetation (+ 3 WP) 
**  artenreiche Segetalvegetation 
***  technische Überprägung (- 3 WP) 

Tiere 

Bestand 

Die folgenden Angaben sind dem Fachbeitrag Artenschutz entnommen (siehe Anlage 2). 

Im Rahmen der faunistischen Erhebungen erfolgte eine Erfassung der Brutvögel einschließ-
lich einer Horstkartierung sowie Übersichtsbegehungen zur Erfassung weiterer planungsrele-
vanter Arten bzw. Artengruppen. Zudem wurden vorhandene Unterlagen ausgewertet. 

Brutvögel 

Es konnten insgesamt 66 Vogelarten festgestellt werden:  

 3 Brutvogelarten  

 49 Randsiedler (Brutvorkommen außerhalb der Vorhabenfläche) 

 12 Nahrungsgäste  

 2 überfliegende Arten  

Die planungsrelevanten Brutvogelarten sind in Abbildung 12 dargestellt. 

Im Geltungsbereich wurde als planungsrelevante Brutvogelart die Feldlerche mit elf Brutpaa-
ren festgestellt. Die weiteren im Gebiet festgestellten Brutvogelarten Heckenbraunelle und 
Goldammer sind lokal, regional und landesweit häufig und ungefährdet. Beide Arten brüten in 
dem östlichen Gehölzbestand, der nicht gerodet wird. Folglich werden die Habitate nicht be-
einträchtigt.  
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Abbildung 12: Planungsrelevante Brutvögel im Plangebiet (Abbildung unmaßstäblich, 
MILVUS 2024) 

 

Sonstige Arten 

Von der Zauneidechse liegen Altnachweise aus dem Jahr 2011 aus dem NSG Monbijou vor. 
Im Rahmen der faunistischen Studien wurde die Art nicht im Eingriffsbereich nachgewiesen. 
Die Ackerflächen sind für die Zauneidechse suboptimal, da sie nicht ausreichend Struktur, 
Deckung oder Sonnenexposition bieten. Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG können ausgeschlossen werden. 

Der Große Feuerfalter (Lycaena dispar) wurde während der Juni-Begehungen (1. Generation 
des Falters) weder als Imagine noch im Ei- bzw. Raupenzustand (die Rumex-Pflanzen im 
Eingriffsbereich wurden stichprobenhaft auf abgelegte Eier abgesucht) im Untersuchungsge-
biet (UG) festgestellt. Die im UG vorhandenen potenziellen Ei-Ablage-Pflanzen (Rumex cri-
pus) sind aufgrund des Nährstoffgehalts des Bodens relativ „fett“ und nur im südlichen Teil 
des Eingriffsbereichs vorhanden. Eine Habitatnutzung des Großen Feuerfalters im Untersu-
chungsgebiet wird aktuell nicht angenommen. L. dispar nutzt bei der Eiablage gerne Ampfer-
pflanzen in bzw. neben Strukturelemente wie Brachstreifen und Hecken (die vorhandenen 
randlich angrenzenden Hecken und Raine werden durch den Eingriff nicht tangiert). Verbots-
tatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG können ausgeschlossen werden. 

Auswirkungen 

Im Folgenden werden die planungsrelevanten Arten näher betrachtet, für die Vermeidungs- 
und Verminderungsmaßnahmen bzw. Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden. Für alle 
weiteren planungsrelevanten Vogelarten kann das Auslösen der Verbotstatbestände nach 
§ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden, ohne dass hierzu artenschutz-
rechtliche Maßnahmen erforderlich sind (siehe Anlage 2). Dies begründet sich darin, dass die 
Arten außerhalb des Plangebiets und in ausreichendem Abstand brüten bzw. ausreichend 
tolerant gegenüber baubedingten Störwirkungen sind. 
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Rotmilan 

Der Rotmilan brütet in ca. 190 m Entfernung zum Plangebiet in dem Waldstück zwischen Ein-
griffsort und Kirschbacherhof. Der Horst befindet sich dabei auf der hangabwärtigen Seite in 
Richtung Kirschbacherhof bzw. des Hornbachtals. Bau-, anlage- und betriebsbedingte Tötun-
gen des Rotmilans können ausgeschlossen werden. Aufgrund der Entfernung von 190 m zum 
Eingriffsort und der Lage des Horstes befindet sich der Horst außerhalb der kritischen 50 m-
Zone. Die ackerbauliche Nutzung weist für den Rotmilan eine geringe Wertigkeit als Nah-
rungshabitat auf. Die Hauptjagdgebiete des Revierpaars stellen aktuell die umliegenden Grün-
landbereiche dar. Anlagen- und betriebsbedingt führt die Errichtung des Solarparks zu einer 
Veränderung der Habitatstruktur im horstnahen Umfeld. Der großzügige Modulreihen-Abstand 
lässt eine Bejagung des Solarparks zwischen den Modulen weiterhin zu. Die bebauungsfreien 
Korridore eignen sich ebenfalls zu Jagd. Der Verlust an Nahrungsfläche ist daher nur gering, 
zumal die Ackerflächen auch im aktuellen Zustand nur eine geringe Nahrungsverfügbarkeit 
für Milane aufweisen. Der Rotmilan profitiert weiterhin von den notwendigen Kompensations-
maßnahmen für die Feldlerche Im August ist bereits mit einem Verlassen des Brutreviers des 
Rotmilans zu rechnen, weshalb bei Berücksichtigung der Bauzeitenregelung eine erhebliche 
Störung des Reviers ausgeschlossen werden kann. Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. 
m. Abs. 5 BNatSchG können unter Zugrundelegung der Vermeidungs- und Verminderungs-
maßnahmen in Kapitel 8.7.1 ausgeschlossen werden. 

Heidelerche 

Die Heidelerche brütet außerhalb des Eingriffsbereichs auf der Wacholderheide / Halbtrocken-
rasen des Naturschutzgebietes (NSG) Monbijou. Die Ackerflächen im Eingriffsbereich werden 
von der Art nicht als Habitat genutzt. Eingriffe in die Lebensstätte der Heidelerche können 
ausgeschlossen werden, da sich diese außerhalb des Eingriffsbereichs östlich im NSG befin-
det. Die Ackerflächen dienen der Heidelerche nicht als Lebensraum, weshalb eine Betroffen-
heit von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ausgeschlossen werden kann. Der Heidelerche 
wird eine gewisse Toleranz gegenüber menschlicher Störung zugeschrieben. Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG können unter Zugrundelegung der Vermei-
dungs- und Verminderungsmaßnahmen in Kapitel 8.7.1 ausgeschlossen werden. 

Feldlerche 

Die Feldlerche besiedelt den Eingriffsbereich mit 11 Revieren. Die Durchführung während der 
Bauzeit könnte zu Tötungen bzw. Zerstörung von Gelegen der bodenbrütenden Art führen. 
Unter Zugrundelegung der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen können baube-
dingte Störungen und Tötungen ausgeschlossen werden (siehe Kapitel 8.7.1). Der Eingriffs-
bereich dient 11 Revieren der Feldlerche als Lebensraum. Der vollständige Verlust könnte zu 
Beeinträchtigungen der Lokalpopulation führen, weshalb vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men (CEF) notwendig sind, um die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang zu 
wahren (siehe Kapitel 8.7.2). Der Feldlerche wird eine gewisse Toleranz gegenüber mensch-
licher Störung zugeschrieben (z.B. Toleranz gegenüber landwirtschaftlicher Bewirtschaftung). 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG können unter Zugrundelegung 
der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen in Kapitel 8.7.1 und der Ausgleichsmaß-
nahmen in Kapitel 8.7.2 ausgeschlossen werden. 

Neuntöter 

Der Neuntöter brütet in direkter Nachbarschaft zum geplanten Solarpark in den randlichen 
Heckenstrukturen (ein Revier nordwestlich des Eingriffsbereichs). Für die Errichtung des So-
larparks sind keine Rodungsmaßnahmen notwendig, weshalb Tötungen ausgeschlossen wer-
den können. Als Nahrungsgebiet nutzt er insbesondere die umliegenden Grünlandstrukturen 
nördlich seines Brutplatzes Der gesamte Eingriffsbereich stellt aufgrund der intensiven 
Ackernutzung kein regelmäßiges oder gar essenzielles Nahrungshabitat für die Art dar. Eine 
Betroffenheit von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten kann daher ausgeschlossen werden. Da 
das Revier in den direkt angrenzenden Gebüschen zum Eingriffsbereich brütet, könnten Bau-
tätigkeiten in sensiblen Brutzeiträumen zu erheblichen Störungen des Reviers führen. Unter 
Zugrundelegung der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen können baubedingte Stö-
rungen ausgeschlossen werden (siehe Kapitel 8.7.1). Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. 
V. m. Abs. 5 BNatSchG können unter Zugrundelegung der Vermeidungs- und Verminderungs-
maßnahmen in Kapitel 8.7.1 ausgeschlossen werden. 
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Wild 

Es erfolgte eine Aufnahme von Wildtierkorridoren zur Erfassung von regelmäßig genutzten 
Wanderrouten. In den Gehölzen im Umfeld des Eingriffsbereichs konnten mehrere Wildwech-
sel kartiert werden. Eine verstärkte Wildaktivität wurde im östlichen Waldbereich sowie entlang 
des Wirtschaftswegs festgestellt. (siehe Abbildung 13). Ein Zaun wird lediglich entlang der 
südlichen Grenze des Solarparks errichtet, sodass die Durchlässigkeit der Fläche weiterhin 
gewährleistet ist. Tiere können ungehindert zwischen sowie unter den Modulreihen passieren. 
Somit stellt die Anlage keine Barriere für größere Tierarten (Großsäuger, insb. Wild) dar. Nach 
der störintensiven Bauphase und einer gewissen Gewöhnungsphase wird der Nahbereich 
selbst größerer Modulreihen von Groß- und Mittelwild nicht gemieden.  

Abbildung 13: Ergebnisse der Erfassung von Wildpfaden (siehe Anlage 1, Abbildung 
unmaßstäblich) 

 

8.5.3 Schutzgut Boden und Fläche 

Bestand 

Der Standort befindet sich in der Bodengroßlandschaft mit hohen Anteilen an carbonatischen 
Gesteinen, während sich die vorherrschende Bodenart als Lehm mit Anteilen von sandigem 
Lehm und stark lehmigem Sand im Süden darstellt (LGB, 2025). 

Das Plangebiet unterliegt einer ackerbaulichen Nutzung. 

Altablagerungen oder Verdachtsflächen sind für den Vorhabenstandort nicht bekannt. 

Auswirkungen 

Die ackerbauliche Nutzung wird nach Errichtung des Agri-PV Solarparks fortgesetzt. Die Pla-
nung führt somit nicht zu einer Verdrängung der bestehenden Flächennutzung. Aufgrund der 
Multifunktionalität kann die Flächeneffizienz erheblich gesteigert und zwei üblicherweise im 
Außenbereich konkurrierende Nutzungen miteinander in Einklang gebracht werden. 

Bauliche Eingriffe finden ausschließlich auf landwirtschaftlichen Flächen statt. Die Gründung 
der Unterkonstruktion erfolgt über eine direkte Rammung der Modultischstützen von bis zu ca. 
2,0 m ins Erdreich Dadurch ist lediglich mit einer temporären Flächenversiegelung von weni-
ger als 2 % der zu überbauenden Fläche zu rechnen ist. Hinzu kommen vergleichsweise klein-
flächigen Versiegelungen im Bereich der herzustellenden Nebenanlagen und Batteriespei-
cher.  
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Die Bodenfunktionen im Bereich der Solarmodule bleiben aufgrund der aufgeständerten, ge-
rammten Bauweise erhalten.  

Zwischen den Modulstützen wird ein 1 m breiter Blühstreifen angelegt, der zukünftig nicht 
mehr für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung zur Verfügung steht. In diesen Bereichen 
kommt es zu einer Aufwertung der Bodenfunktionen. Mit der Anlage der Blühstreifen werden 
die Eingriffe in das Schutzgut Boden kompensiert (siehe Kapitel 8.7.2). 

Nach Ablauf der Nutzungsdauer bzw. nach der Betriebsaufgabe kann der Agri-Solarpark voll-
ständig zurückgebaut und die Fläche wieder vollständig der landwirtschaftlichen Nutzung zu-
geführt werden.  

Erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Fläche sind nicht zu erwarten. 

8.5.4 Schutzgut Wasser  

Bestand 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten sowie 
außerhalb von gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebieten oder überschwem-
mungsgefährdeten Gebieten. Südlich des Geltungsbereichs verläuft der Hornbach. Weiterhin 
verläuft entlang der westlichen Grenze des Geltungsbereichs ein namenloses Gewässer 3. 
Ordnung, das dem Hornbach zufließt. 

Die Planung ist mit vergleichsweise kleinflächigen Versiegelungen verbunden, die sich nicht 
auf die Grundwasserneubildung auswirken. Eine Versickerung des anfallenden Oberflächen-
wassers ist vor Ort möglich. Nach Ablauf der Nutzungsdauer bzw. nach der Betriebsaufgabe 
des Agri-PV Solarparks kann dieser vollständig zurückgebaut werden. 

Gemäß den Sturzflutgefahrenkarten des Landes verläuft entlang der westlichen Plangebiets-
grenze eine Abflussbahn mit Wassertiefen von überwiegend 10 cm bis < 50 cm, vereinzelt bis 
zu > 100 cm (außergewöhnliches Starkregenereignis, SRI 7, 1 Std.). Innerhalb des Plange-
bietes kommen zwei Abflussbahnen vor, mit Wassertiefen von 10 bis < 30 cm vor. Diese mün-
den in der Abflussbahn am westlichen Rand des Plangebietes. Dort treten mit stellenweise bis 
zu >= 2 m/s auch die höchsten Fließgeschwindigkeiten auf. Insgesamt liegen die auftretenden 
Fließgeschwindigkeiten im Bereich von überwiegend 1 bis < 2 m/s. 
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Abbildung 14: Sturzflutgefahrenkarte, Wassertiefen für SRI 7, 1 Std. (MKUEM 2025, 
Geltungsbereich schwarz umrandet)  

 

Abbildung 15: Sturzflutgefahrenkarte, Fließgeschwindigkeit für SRI 7, 1 Std. (MKUEM 
2025, Geltungsbereich schwarz umrandet)  
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Auswirkungen 

Der Mindestabstand zwischen der Modulunterkante und dem Gelände beträgt 80 cm, sodass 
Niederschlagswasser im Falle eines außergewöhnlichen Starkregenereignisses unterhalb der 
Modultische abfließt. Die Berücksichtigung der Abflussbahnen hinsichtlich der Platzierung der 
erforderlichen Nebenanlagen kann im Rahmen der Anlagenplanung berücksichtigt werden. 

Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Südwestpfalz weist darauf hin, dass gemäß § 36 
WHG Anlagen, die weniger als zehn Meter von der Uferlinie eines Gewässers 3. Ordnung 
errichtet werden sollen, einer Genehmigung bedürfen. 

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind nicht zu erwarten. 

8.5.5 Schutzgut Klima / Luft 

Bestand 

Der Standort umfasst kaltluftproduzierenden Offenlandflächen. Die Kaltluftentstehung bleibt 
auch nach Errichtung des Solarparks erhalten.  

Auswirkungen 

Die Planung ist infolge der Vermeidung von CO2 –Emissionen mit positiven Auswirkungen im 
Hinblick auf den Klimaschutz verbunden. Bei der beabsichtigten installierten Leistung von 
48.300 kWp ist eine Einsparung von 42.145 Tonnen CO2-Emissionen zu erwarten (siehe Ka-
pitel 6). Die im Rahmen der Herstellung der Module, der Errichtung und dem Betrieb der An-
lage erzeugten Emissionen sind demgegenüber als untergeordnet zu bezeichnen.  

Erhebliche Auswirkungen auf das lokale Klima und die Lufthygiene sind nicht zu erwarten. Für 
das globale Klima ergeben sich mit der Planverwirklichung positive Auswirkungen. 

8.5.6 Schutzgut Landschaft 

Bestand 

Das Landschaftsbild im Bereich des Vorhabens ist geprägt durch großschlägige landwirt-
schaftliche Nutzflächen im Wechsel mit Gehölzbeständen wie Baum- und Strauchreihen, Ge-
büsche, Feldgehölze und Wälder. Südlich des Solarparks prägt der Verlauf des Hornbachs 
mit seinen gewässerbegleitenden Gehölzstrukturen und Wiesen das Landschaftsbild. Vorbe-
lastungen bestehen mit der K 13 und der L 480 sowie den umliegenden landwirtschaftlichen 
Höfen.  

Auswirkungen 

Aufgrund der topographischen Eigenschaften der Fläche und des Raumes sowie der vorhan-
denen Wald- und Gehölzbestände im Umfeld ist die Einsehbarkeit der Anlage nur einge-
schränkt gegeben (siehe Abbildung 16). Hierzu im Einzelnen: 

 Im Norden befindet sich der Hochpunkt der Fläche. Die Bereiche nördlich des Gel-
tungsbereichs fallen topographisch ab, sodass eine Sichtbarkeit der Anlage von Nor-
den und dem dort befindlichen Heckenaschbacherhof nicht gegeben ist. Teilweise be-
finden sich bereits geschlossene Baum- und Gehölzbestände entlang des Geltungs-
bereichs. Auf einer Teilstrecke grenzt der Geltungsbereich an eine bestehende Aus-
gleichsfläche an. Diese darf gemäß Stellungnahme des LBM Kaiserslautern nicht 
verschattet werden. Aus vorgenannten Gründen ist die Ergänzung der vorhandenen 
Gehölzbestände zur Schaffung einer durchgehenden, geschlossenen Eingrünung 
nicht erforderlich bzw. nicht möglich. 

 Im Osten grenzen Waldbestände sowie geschlossene Baum- und Gehölzbestände an 
den Geltungsbereich an. Diese bilden eine Eingrünung entlang der östlichen Plange-
bietsgrenze. Zwischen der Geltungsbereichsgrenze und der L 480 im Nordosten fällt 
das Gelände zudem stark ab (ca. 35m). Jenseits der L 480 schließen sich Waldflächen 
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in topographisch stark ansteigendem Gelände an. Das Plangebiet ist aus der Blick-
richtung Osten somit nicht sichtbar. Dies gilt auch für Kirschbacherhof, der sich östlich 
der geplanten Anlage befindet.  

 Im Süden grenzt die K 13 / ein Radrundwegweg an den Geltungsbereich an. Diese 
liegen in dem Teilabschnitt zwischen der südöstlichen Ecke des Geltungsbereichs bis 
etwa zur Mitte der südlichen Geltungsbereichsgrenze topographisch ca. zwei bis drei 
Meter tiefer, als das Plangebiet. In diesem Bereich ist die zukünftige Anlage von der 
K 13 aus nicht sichtbar. Im weiteren Verlauf der K 13 in Richtung Westen nimmt der 
Höhenunterschied zwischen der Fahrbahn und dem Plangebiet ab, sodass diese an 
der südwestlichen Ecke des Geltungsbereichs etwa das gleiche Höhenniveau aufwei-
sen. Die straßenbegleitenden Baumbestände weisen in diesem Abschnitt größere Lü-
cken auf, sodass eine bessere Einsehbarkeit der Anlage gegeben ist. Dies betrifft 
jedoch vornehmlich Standorte unmittelbar südlich und südwestlich des Plangebiets. 
Die geplante Agri-PV-Anlage ist aus der Ortslage Dietrichingen nicht sichtbar. Im 
Westen verläuft ein Graben entlang der Grenze des Geltungsbereichs (Gewässer 3. 
Ordnung). Entlang dieses Grabens kommen geschlossene Baum- und Gehölzbe-
stände vor, die sich im weiteren Verlauf nach Süden zunehmend auflockern. Im Un-
mittelbaren Umfeld südwestlich des Geltungsbereichs ist die Einsehbarkeit des südli-
chen Teilbereichs des geplanten Agri-PV Solarparks gegeben. Westlich des Grabens 
steigt das Gelände moderat an. Hier befinden sich der Sandwaldhof und der Kloster-
waldhof mit den sie umgebenden Waldflächen an. Der Solarpark ist von beiden Stand-
orten nicht sichtbar. Im Nordwesten grenzt das Naturschutzgebiet Monbiju an den 
Geltungsbereich an. 

Unter Zugrundelegung der vorstehend beschriebenen standörtlichen Gegebenheiten ist der 
Agri-PV Solarpark auf den Teilabschnitten der K 13 und des Radrundwegs südlich und süd-
westlich lediglich temporär sichtbar. Weiterhin ist eine Sichtbarkeit der Anlage von dem Stand-
ort am Birkwieserhof gegeben. Die vorhandenen Baum- und Gehölzbestände entlang der süd-
westlichen und südlichen Grenze (K 13) des Geltungsbereichs werden durch die Anpflanzung 
von 69 Bäumen ergänzt, sodass eine geschlossene Vegetationsstruktur als Randeingrünung 
entsteht. Dies dient der weiteren Verringerung der Einsehbarkeit sowie der landschaftsgerech-
ten Einbindung des Agri-PV Solarparks.  

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind nicht zu erwarten. 
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Abbildung 16: Luftbild mit Höhenlinien, vorhandene Wald- und Gehölzbestände im un-
mittelbaren Umfeld des Geltungsbereichs  

 

8.5.7 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Bestand 

Gemäß der Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz („GDKE“), 
Direktion Landesarchäologie sind im Geltungsbereich bislang keine archäologischen Fund-
stellen bekannt.  Die GDKE, Direktion Landesdenkmalpflege weist darauf hin, dass sich das 
Plangebiet in der Nähe einer Hauptlinie der baulichen Gesamtanlage „Westwall und Luftver-
teidigungszone West“ befindet. Bekannte Standorte des Westwalls befinden sich jedoch nicht 
im Geltungsbereich.  

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des beschränkten Bauschutzbereichs des ca. 1 km 
nordwestlich befindlichen Flugplatzes Zweibrücken. Gemäß Stellungnahme des Landesbe-
triebs Mobilität, Fachgruppe Luftverkehr bestehen grundsätzlich keine Bedenken gegen die 
Planung. Die Unterkonstruktion der Agri-PV-Module besitzt einen Mechanismus, der die Aus-
richtung der Module im Tagesverlauf von Ost nach West drehen lässt. Dies dient einerseits 
dazu, eine möglichst hohe Ausnutzung der solaren Einstrahlung zu erreichen und anderseits 
dazu, dem Bewirtschafter während der Ernte die Möglichkeit zu geben, den Neigungswinkel 
manuell so einzustellen, dass die Fahrbahnbreite zwischen zwei Tischreihen möglichst groß 
und für die Erntemaschinen optimal nutzbar gemacht wird. Somit ändert sich die Ausrichtung 
der Module im Tagesverlauf. Die Module sind mit einer bi-facialen (transparenten) Rücksei-
tenfolie versehen, die sonnendurchlässig ist und nicht spiegelt. Insofern ist nicht von einer 
Blendwirkung für den Flugverkehr auszugehen.  

Sonstige Sachgüter sind von dem Vorhaben nicht betroffen. 

Baum- und Gehölbestand (geschlossen) 

Baum und Gehölzbestand (unregelmäßig) 

angrenzende Waldfläche 

angrenzende Ausgleichsfläche 

Hangrichtungspfeil 

 

 

 

Heckenaschbacherhof 

Kirschbacherhof 

Birkwieserhof 

Sandwaldhof 

Klosterwaldhof 

Radrundweg 

Anpflanzung  

von 69 Bäumen  
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Auswirkungen 

Die GDKE weist darauf hin, dass bislang nicht bekannte Denkmäler im Plangebiet vorkommen 
können und aufgrund der Gesamtanlage „Westwall und Luftverteidigungszone West“ bei 
Bodeneingriffen auf untertägige vorhandene bauliche Anlagen und auf militärische Fundge-
genstände zu achten ist. Sofern im Rahmen der Bauphase archäologische Funde angetroffen 
werden, sind die Bestimmungen von § 17 und § 18 des Denkmalschutzgesetztes zu beachten. 

Auswirkungen auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sind nicht zu erwar-
ten. 

8.5.8 Wechselwirkungen 

Eine sich gegenseitig verstärkende Beeinträchtigung der Schutzgüter, die über die bereits be-
schriebene Einzelwirkung hinausgeht, ist nicht zu erwarten. 

8.6 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
nung 

Das nachfolgende Kapitel beinhaltet die für das geplante Vorhaben zu erbringenden Angaben 
gemäß Nr. 2b der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c BauGB, d.h. Prognose über 
die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung. 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche ohne Ein-
schränkung durch eine Agri-PV-Anlage in vollem Umfang fortgeführt. Die geringfügigen Ver-
siegelungen und Überstellung der Fläche mit Solarmodulen bleibt aus. 

8.7 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteili-
gen Auswirkungen 

Das nachfolgende Kapitel beinhaltet die für den Bebauungsplan zu erbringenden Angaben 
gemäß Nr. 2c der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c BauGB, d.h. geplante Maß-
nahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen. 

8.7.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Für den Bebauungsplan werden die im Folgenden genannten Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verminderung der nachteiligen Auswirkungen abgeleitet.  

Allgemein 

 Finanzielle Sicherstellung des Rückbaus des Solarparks. 

Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 

 Einhaltung von mindestens 200 m Abstand zu umliegenden Wohnbebauungen. 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, inklusive Artenschutz 

 Vermeidung einer Barrierewirkung durch Verzicht auf Umzäunung der Anlage 

 Anlegen einer extensiven Begrünung in einer Breite von 1 m zwischen den Modulstüt-
zen 

 Beschränkung der Bautätigkeiten einschließlich Baustelleneinrichtungs-/Lagerflächen 
auf die Vorhabenfläche und Schutz der Gehölze sowie der an die Vorhabenfläche 
angrenzenden hochwertigen bzw. geschützten Biotopstrukturen (Vegetationsschutz 
gemäß DIN 18920 „Vegetationsschutz im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ und R SBB). 

 Bauzeitenbeschränkung: Zur Vermeidung von Tötungen und Störungen im Hauptbrut-
geschäft planungsrelevanter Vogelarten (insbesondere Feldlerche, Neuntöter, Heide-
lerche und Rotmilan) sind Bauzeitenbeschränkungen zu berücksichtigen: 
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Die Baufeldfreimachung muss vor der Brutzeit der Feldlerche im Zeitraum von Anfang 
August bis Ende Februar erfolgen. Der Beginn ab Anfang August ist möglich, da keine 
Rodungsmaßnahmen für die Errichtung des Parks notwendig werden. 

Sofern die Baufeldfreimachung erst nach o.g. Zeitraum erfolgen kann (und vor Anfang 
August begonnen werden soll), muss die Fläche ab Ende Februar für die Feldlerche 
dauerhaft durch geeignete Maßnahmen unattraktiv gestaltet werden (z.B. regelmäßi-
ges Grubbern etc.). Bei der unattraktiven Gestaltung mittels Flatterband ist darauf zu 
achten, dass Reviere von Randsiedlern nicht erheblich gestört werden. Solche Maß-
nahmen sollten einen Mindestabstand von 30 m zu randlichen Gebüschstrukturen 
aufweisen. 

Baumaßnahmen im Zeitraum von Ende Februar bis Anfang August dürfen nur im In-
nenbereich der Vorhabenfläche stattfinden. Der genaue Brutstandort von Randsied-
lern kann nicht vorhergesagt werden, weshalb ein pauschaler Abstand eingeplant 
werden muss. 

Im Baujahr kann eine avifaunistische Nachkontrolle erfolgen, um sensible Brutberei-
che jahresspezifisch zu identifizieren und notwendige Pufferbereiche spezifisch abzu-
grenzen. Ggf. können hierdurch auch Arbeiten in weiteren Randbereich erfolgen. 

Vorsorglich sind folgende Abstände von Baumaßnahmen im Zeitraum Anfang März 
bis Ende Juli zu berücksichtigen, um Störungen auf umliegende planungsrelevante 
Arten zu vermeiden: 

 Abstand zum Brutplatz des Rotmilans: 300 m 

 Abstand zu randlichen Gebüschstrukturen: 50 m 

Schutzgut Boden inklusive Fläche sowie Wasser 

 Bodenkundliche Baubegleitung gemäß DIN 19639 

 Reduzierung der Versiegelung durch aufgeständerte Bauweise mit Rammung und 
Herstellung der erforderlichen Betriebswege in geschotterter Bauweise.  

 Schutz des Oberbodens durch Abschieben und getrennte Lagerung gemäß DIN 
18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“.  

 Schutz des Oberbodens durch Verwendung von Kettenfahrzeugen bzw. Baustraßen, 
wo erforderlich. Beseitigung von Bodenverdichtungen durch Tiefenlockerung. 

Schutzgut Landschaft 

 Planung der Lagercontainer in einem durch Gehölze sichtverschatteten Bereich. 

 Verwendung entspiegelter Module. 

Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

 Information der GDKE bei Antreffen archäologischer Bodenfunde und Sicherung der 
Funde.  

8.7.2 Maßnahmen zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Schutzgut Pflanzen, Schutzgut Boden und Fläche 

Die mit der Planung verbundenen Eingriffe sind gemäß § 1a Abs. 3 BauGB zu ermitteln und 
auszugleichen. Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs wurde gemäß dem „Praxisleitfaden 
zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs in Rheinland-Pfalz“ erstellt (siehe Kapitel 8.5.2). 
Hieraus ergibt sich die in Tabelle 3 dargestellte Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung.  Demnach 
ergibt sich mit Verwirklichung des Bebauungsplans für das Schutzgut Pflanzen ein Über-
schuss von 50.155 Biotopwertpunkten. Hinsichtlich des Schutzgutes Boden steht der gering-
fügigen Versiegelung in Höhe von maximal 2 Prozent der Gesamtfläche des Sondergebietes 
(entspricht ca. 1,06 ha) eine naturschutzfachliche Aufwertung durch das Anlegen artenreicher 
Blühstreifen zwischen den Modulstützen auf einer Fläche von insgesamt ca. 4,46 ha gegen-
über, sodass auch für das Schutzgut Boden kein weiterer Kompensationsbedarf besteht. Die 
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mit dem Bebauungsplan verbundenen Eingriffe in die Schutzgüter Pflanzen und Boden wer-
den damit vollständig innerhalb des Geltungsbereichs ausgeglichen. 

Tabelle 4: Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

Schutzgut 
Biotopwertpunkte 

Bestand 
Biotopwertpunkte 

Planung 
Differenz 

Pflanzen 5.276.570* 5.326.725* + 50.155 

*detaillierte Auflistung siehe Tabelle 2, Kapitel 8.5.2 

Des Weiteren erfolgt ein Zuwachs an Biotopwertpunkten durch das Anlegen von Blühstreifen 
und Schwarzbrachen im Rahmen der CEF-Maßnahmen für die Feldlerche (siehe Tabelle 5). 
Insgesamt werden 2,2 ha Blühstreifen (KC3, 16 WP pro m²) auf Ackerflächen (HA0, 6 WP pro 
m²) angelegt. Dies führt zu einem weiteren Biotopwertezuwachs i.H.v. (22.000 m² x 10 WP =) 
220.000 BWP. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Überschuss von 270.155 BWP. 

Schutzgut Tiere 

Mit der Errichtung des Solarparks geht der Verlust von 11 Brutrevieren der Feldlerche einher. 
Damit die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räum-
lich-funktionalen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, sind vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men (CEF-Maßnahmen) notwendig. Die Umsetzung der erforderlichen CEF-Maßnahmen er-
folgt auf fünf Flächen außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans als produktions-
integrierte Maßnahme. Diese besitzen insgesamt eine Größe von ca. 29,4 ha. Die Lage der 
Ausgleichsflächen ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen. Die planungsrechtliche Si-
cherung der planexternen Ausgleichsflächen erfolgt durch eine Zuordnungsfestsetzung (siehe 
textliche Festsetzung Nr. Nr. 3.5). Die Maßnahmenbeschreibung ist Gegenstand der Tabelle 
5. 
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Abbildung 17: Lage der Ausgleichsflächen für die Feldlerche, Teilflächen F 1 bis F5 
(Milvus 2025, Geltungsbereich des Bebauungsplans schwarz umrandet, 
Abbildung unmaßstäblich)  
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Tabelle 5: Maßnahmenblatt Feldlerche 

Projektbezeichnung & Abschnittsbezeichnung 

Agri-Solarpark Dietrichingen 

Maßnahmennummer 

CEF-FL 

Bezeichnung der Maßnahme 

Maßnahmenkonzept für die Feldlerche: 

Anlage von Feldlerchenfenstern mit Blüh- und 
Brachestreifen oder alternativ Bewirtschaftung mit 
erweitertem Saatreihenabstand und einer resultie-
renden Abnahme der Saatgutdichte zur Förde-
rung von Rohboden. 

Maßnahmentyp 

☐ V - Vermeidungs-/Minderungs-/ 

Schutzmaßnahme 

☒ A - Ausgleichsmaßnahme 

☐ E – Ersatzmaßnahme 

 

Zusatzindex/Besondere Funktion 

☐ AR - Artenschutzrechtliche Vermei-

dungs- / Minderungs-/Schutzmaß-
nahme 

☒ CEF - funktionserhaltende Maß-

nahme 

☐ FCS - Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhaltungszustan-
des 

Lageplan der Maßnahme 

siehe Abbildung 16, Textliche Festsetzung Nr. 3.5 
sowie Fachbeitrag Artenschutz „Agri-Solarpark 
Dietrichingen“ (siehe Anlage 2) 

 

 

Lage der Maßnahme 

Teilflächen F1 (ca. 12 ha) und F2 (ca. 10,9 ha) 
Flurstücke: 2060-1 (F1), 2054 (teilweise, F2) 
Flur 0 
Gemarkung Dietrichingen  

Teilflächen F3 (ca. 2,7 ha) und F4 (ca. 2,6 ha) 
Flurstücke: 2660 (F3), 1031 (F4) 
Flur 0 
Gemarkungen Großsteinhausen (F3) und Dietrichingen (F4) 

Teilfläche F5 (ca. 1,2 ha) 
Flurstücke 839 
Flur 0 
Gemarkung Dietrichingen 

Auslösende Konflikte (Begründung der Maßnahme) 

Verlust essenzieller Habitatbereiche der Feldlerche mit Betroffenheit von 11 Brutpaaren. 

Kurzbeschreibung der Konflikte 

Im Vorhabenbereich wurde die Feldlerche (11 BP) als planungsrelevante Brutvogelart 
festgestellt. Für die bodenbrütende Art ist durch bau- und anlagenbedingte Wirkungen mit 
einem lokalen Lebensraumverlust zu rechnen. Aufgrund der entstehenden Vertikalstruktu-
ren (Ständer + Module) ist eine dauerhafte Meidung des Vorhabenbereichs als Brutstätte 
zu erwarten. Eine Besiedlung des späteren Solarparks wird aufgrund des Modulabstands 
als unwahrscheinlich angesehen. 

Umfang 
Durch die 11 Feldlerchenreviere wird eine Fläche von 52,9 ha besiedelt, was einer Revier-
größe von ca. 4,8 ha pro Revier entspricht. 

Maßnahme 

Zur Kompensation des Eingriffs werden kurzfristig wirksame Maßnahmen empfohlen 
(StMUV, 2023). Hierzu wird insbesondere die Anlage von Lerchenfenstern mit Blüh- und 
Brachestreifen empfohlen. Als Alternative wäre auch eine lückenhafte Bewirtschaftung der 
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Agrarräume mit einem erweiterten Saatreihenabstand möglich, die dementsprechend in ei-
ner geringeren Saatgutdichte und einem größeren Anteil an Rohbodenflächen resultiert. 
Diese CEF-Maßnahmen sollten anlehnend an die „Maßnahmenfestlegung für die Feldlerche 
im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung“ (StMUV, 2023) durchgeführt 
werden und sich an der jeweiligen Flächeneignung orientieren. Eine Wirksamkeit der Maß-
nahmen muss vor dem Eingriff in das Projektgebiet funktional gegeben sein und sollte im 
Rahmen eines CEF-Monitorings in Abstimmung mit der zuständigen Genehmigungsbe-
hörde in den Folgejahren weiter geprüft werden. 

Zielsetzung 

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-
Maßnahmen). 

Laut § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Verbot vor, wenn die ökologische Funktion der be-
troffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen 
im räumlich-funktionalem Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Dabei muss die Wirksam-
keit der Maßnahme bereits zum Eingriffszeitpunkt gewährleistet sein (= vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahme / CEF-Maßnahme). 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Ackerflächen 

Zielbiotop/FFH-Lebensraumtyp/Zielart 

Ackerflächen mit Feldlerchenfenstern und 
Blühstreifen, oder alternativ Agrarräume mit 
einem erweiterten Saatreihenabstand und 
dementsprechend geringerer Saatgutdichte 
& größerem Anteil an Rohbodenflächen. 

Umfang der Maßnahme 

Zur Kompensation der Beeinträchtigung der Lokalpopulation müssen vorgezogene CEF-
Maßnahmen für die 11 Reviere im räumlich funktionalen Umfeld des Eingriffs durchgeführt 
werden (Maßnahme CEF-FL). 

Anlage von Lerchenfenstern mit Blüh- und Brachestreifen in allen Teilflächen 

 Flächenbedarf: 10 Feldlerchenfenster und 0,2 ha Blüh- und Brachestreifen / Brutpaar 

Alternative: Bewirtschaftung mit einem erweiterten Saatreihenabstand und einer resultie-
renden Abnahme der Saatgutdichte zur Förderung von Rohboden 

 Flächenbedarf: 1 ha Ackerland mit entsprechend angepasster Bewirtschaftung / Brut-
paar 

Maßnahmenbeschreibung 

Kompensationsfläche F1 (ca. 12 ha)  

In der Fläche F1 sollen zum Ausgleich von vier Revieren der Feldlerche mindestens 40 
Feldlerchenfenster, sowie eine Blühfläche von mindestens 0,8 ha angelegt werden. Die 
Positionierung der Feldlerchenfenster, sollte sich am ausgewiesenen Bereich orientieren 
(siehe Lagepläne Nr. 1.1 & 1.2) und einen möglichst großen Abstand zu den umliegenden 
Vertikalstrukturen, lückigen Gehölzbeständen und Landstraßen von mindestens 50 m ein-
halten, sowie von mindestens 100 m zu geschlossenen Waldflächen. 

Alternativ kann auch eine lückenhafte Bewirtschaftung der Agrarräume mit einem erweiter-
ten Saatreihenabstand auf einer Fläche von mindestens 4 ha Brutpaar Anwendung finden, 
die dementsprechend in einer geringeren Saatgutdichte und einem größeren Anteil an Roh-
bodenflächen resultiert. 
 

Kompensationsfläche F2 (ca. 10,9 ha)  

In der Fläche F2 sollen zum Ausgleich von vier Revieren der Feldlerche mindestens 40 
Feldlerchenfenster, sowie eine Blühfläche von mindestens 0,8 ha angelegt werden. Auch 
hier sollte sich die Positionierung der Feldlerchenfenster (siehe Lagepläne Nr. 1.1 & 1.2) an 
den ausgewiesenen Bereichen orientieren und einen möglichst großen Abstand zu den 
umliegenden Vertikalstrukturen, lückigen Gehölzbeständen und Landstraßen von mindes-
tens 50 m einhalten, sowie von mindestens 100 m zu geschlossenen Waldflächen. 

Alternativ kann auch eine lückenhafte Bewirtschaftung der Agrarräume mit einem erweiter-
ten Saatreihenabstand auf einer Fläche von mindestens 4 ha Brutpaar Anwendung finden, 
die dementsprechend in einer geringeren Saatgutdichte und einem größeren Anteil an Roh-
bodenflächen resultiert. 
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Kompensationsfläche F3 (ca. 2,7 ha) 

In der Fläche F3 sollen zum Ausgleich von einem Revier der Feldlerche mindestens 10 
Feldlerchenfenster, sowie eine Blühfläche von mindestens 0,2 ha angelegt werden. Die 
Positionierung der Feldlerchenfenster sollte einen möglichst großen Abstand zu den umlie-
genden Vertikalstrukturen, lückigen Gehölzbeständen und Landstraßen von mindestens 50 
m einhalten, sowie von mindestens 100 m zu geschlossenen Waldflächen (siehe Lagepläne 
Nr. 2.1 & 2.2). 

Alternativ kann auch eine lückenhafte Bewirtschaftung der Agrarräume mit einem erweiter-
ten Saatreihenabstand auf einer Fläche von mindestens 1 ha Brutpaar Anwendung finden, 
die dementsprechend in einer geringeren Saatgutdichte und einem größeren Anteil an Roh-
bodenflächen resultiert. 

 

Kompensationsfläche F4 (ca. 2,6 ha)  

In der Fläche F3 sollen zum Ausgleich von einem Revier der Feldlerche mindestens 10 
Feldlerchenfenster, sowie eine Blühfläche von mindestens 0,2 ha angelegt werden. Die 
Positionierung der Feldlerchenfenster sollte einen möglichst großen Abstand zu den umlie-
genden Vertikalstrukturen, lückigen Gehölzbeständen und Landstraßen von mindestens 50 
m einhalten, sowie von mindestens 100 m zu geschlossenen Waldflächen (siehe Lagepläne 
Nr. 2.1 & 2.2). 

Alternativ kann auch eine lückenhafte Bewirtschaftung der Agrarräume mit einem erweiter-
ten Saatreihenabstand auf einer Fläche von mindestens 1 ha Brutpaar Anwendung finden, 
die dementsprechend in einer geringeren Saatgutdichte und einem größeren Anteil an Roh-
bodenflächen resultiert. 

 

Kompensationsfläche F5 (ca. 1,2 ha)  

In der Fläche F5 sollen zum Ausgleich von einem Revier der Feldlerche mindestens 10 
Feldlerchenfenster, sowie eine Blühfläche von mindestens 0,2 ha angelegt werden. Die 
Positionierung der Feldlerchenfenster sollte einen möglichst großen Abstand zu den umlie-
genden Vertikalstrukturen, lückigen Gehölzbeständen und Landstraßen von mindestens 50 
m einhalten, sowie von mindestens 100 m zu geschlossenen Waldflächen (siehe Lagepläne 
Nr. 3.1 & 3.2). 

Alternativ kann auch eine lückenhafte Bewirtschaftung der Agrarräume mit einem erweiter-
ten Saatreihenabstand auf einer Fläche von 1 ha Brutpaar Anwendung finden, die dement-
sprechend in einer geringeren Saatgutdichte und einem größeren Anteil an Rohbodenflä-
chen resultiert. 

 

Anforderungen an die Maßnahmen für die Feldlerche; angelehnt an StMUV, 2023 

Anlage von Lerchenfenstern mit Blüh- und Brachestreifen 

Feldlerchenfenster 

 Flächenbedarf: 10 Feldlerchenfenster / Brutpaar 

 Vorzugsweise Wintergetreide, keine Wintergerste, Verzicht auf Mais oder Raps auf-
grund fehlender Eignung oder zu frühem Erntetermin; Sommergetreide ist in der Re-
gel aufgrund zu geringer Aufwertungseignung nicht geeignet 

 Anlage der Lerchenfenster durch fehlende Aussaat nach vorangegangenem Umbruch 
/ Eggen, nicht durch Herbizideinsatz 

 keine Anlage in genutzten Fahrgassen 

 Anzahl Lerchenfenster: 4 Fenster / ha mit einer Größe von jeweils min. 20 m² 

 im Acker Dünger- und Pflanzenschutzmittel (PSM)-Einsatz zulässig, jedoch keine me-
chanische Unkrautbekämpfung; Verzicht auf PSM ist jedoch anzustreben (Insekten-
reichtum) 

 Berücksichtigung der Abstandsvoraussetzungen zu vertikalen Strukturen (mindestens 
50 m zu umliegenden Vertikalstrukturen, lückigen Gehölzbeständen und Landstraßen, 
sowie mindestens 100 m zu geschlossenen Waldflächen) 
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 Rotation möglich: Lage jährlich bis spätestens alle 3 Jahre wechselnd 

Blüh- und Brachestreifen 

 Flächenbedarf: 0,2 ha Blüh- und Brachestreifen / Brutpaar 

 aus niedrigwüchsigen Arten mit angrenzendem selbstbegrünenden Brachestreifen 
(jährlich umgebrochen, Verhältnis ca. 50:50); Streifenbreite mindestens 10 m  

 Streifen nicht entlang von versiegelten oder geschotterten Wegen sowie von Straßen, 
sondern im Feldstück anlegen 

 Blüh- und Brachestreifen: z. B. 20 m * 100 m (d. h. Mindestlänge 100 m, Mindestbreite 
je 10 m für den Blühstreifen und den angrenzenden Brachestreifen) 

 auf Blüh- und Brachestreifen kein Dünger- und PSM-Einsatz sowie keine mechani-
sche Unkrautbekämpfung zulässig 

 Einsaat einer standortspezifischen Saatmischung regionaler Herkunft unter Beachtung 
der standorttypischen Segetalvegetation 

 reduzierte Saatgutmenge (max. 50-70 % der regulären Saatgutmenge) zur Erzielung 
eines lückigen Bestands, Fehlstellen im Bestand belassen 

 Keine Mahd, keine Bodenbearbeitung, es sei denn, der Aufwuchs ist nach dem ersten 
Jahr dicht und hoch und dadurch kein geeignetes Feldlerchenhabitat mehr. Das ist 
insbesondere auf nährstoffreichen Böden und Lößböden der Fall. 

 Mindestdauer 2 Jahre auf derselben Fläche (danach Bodenbearbeitung und Neuan-
saat i. d. R. im Frühjahr bis Ende Mai) oder Flächenwechsel 

 bei Flächenwechsel Belassen der Maßnahmenfläche bis Frühjahrsbestellung, um 
Winterdeckung zu gewährleisten 

Zeitpunkt der Durchführung und Herstellung 

Eine Wirksamkeit der Maßnahmen muss vor dem Eingriff in das Projektgebiet funktional 
gegeben sein. Die Neuansaat für die Blühstreifen sollte i. d. R. alle 2 Jahre im Frühjahr bis 
Ende Mai durchgeführt werden, die Anlage der Feldlerchenfenster erfolgt im Rahmen der 
jährlichen Bewirtschaftung, ebenso die alternative Bewirtschaftung mit erweitertem Saatrei-
henabstand und entsprechend geringerer Saatgutdichte zur Förderung größerer Rohboden-
anteile. 

Hinweise zur Entwicklung, Unterhaltung und Kontrolle der Maßnahme 

Durchführung eines CEF-Monitorings in den Folgejahren (über einen Zeitraum von 
mindestens 5 Jahren, in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde). Zudem wird eine 
Abstimmung zwischen bewirtschaftenden Landwirten, Planern und Biologen zur Gewähr-
leistung der fachlichen und artgerechten Umsetzung der Maßnahmen empfohlen. 

 Habitatbezogenen Monitoring 

o Kontrolle der Maßnahmendurchführung (qualitativ und quantitative Umsetzung) 
o Kontrolle der Wirksamkeit der Maßnahmen inkl. Evaluierung und Prognose der 

Funktionalität und Eignung der CEF-Maßnahmenfläche als Brutplatz und Nah-
rungsfläche 

o Kontrolle zur Einhaltung eines artgerechten Mahd-Zyklus zur Vermeidung bewirt-
schaftungsbedingter Mortalität / Sicherung des Bruterfolgs 

o Feststellung von Mängeln und ggf. Definition weiterer Maßnahmen zur Verbesse-
rung 

 Populationsbezogenes Monitoring 

o Jährliches Brutvogelmonitoring zur Erfassung der Feldlerche und zur Überprüfung 
der Bestandssituation und des Nutzungsverhaltens im Maßnahmenbereich und 
dem unmittelbaren Umfeld 
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8.8 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswir-
kungen bei Durchführung des Vorhabens auf die Umwelt 

Für die CEF-Maßnahmen ist die Durchführung eines CEF-Monitorings in den Folgejahren vor-
gesehen. Hierzu wird auf das Maßnahmenblatt in Kapitel 8.7.2, Zeile „Hinweise zur Entwick-
lung, Unterhaltung und Kontrolle der Maßnahmen“ verwiesen. 

Unter Zugrundelegung der in Kapitel 8.7 definierten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe-
rung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen sind weitere Maßnahmen zur Über-
wachung erheblicher Umweltauswirkungen nicht erforderlich. 

8.9 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei 
der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, Lücken oder fehlende Kennt-
nisse 

Die herangezogenen Unterlagen und verwendeten Methoden waren ausreichend, um die Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter ermitteln, beschreiben und bewerten zu können.  

Technische Lücken oder fehlende Kenntnisse sind nicht zu dokumentieren, alle benötigten 
Unterlagen waren verfügbar. 

8.10 NATURA 2000 

Das FFH-Gebiet DE 6710-301 „Zweibrücker Land“ befindet sich westlich, südlich und östlich 
außerhalb des Plangebiets (siehe Abbildung 18). Südlich außerhalb des Vorhabengebietes 
verläuft zudem das Vogelschutzgebiet DE 6710-401 „Hornbach und Seitentäler“ im Bereich 
des Hornbachtales. Die Schutzgebiete überschneiden sich stellenweise. Nachfolgend werden 
die Ergebnisse der separaten NATURA 2000-Vorprüfung für diese Gebiete zusammengefasst 
(siehe Anlage 3). 

Abbildung 18: Übersichtslageplan der NATURA 2000-Gebiete im Umfeld des Vorha-
bens (MILVUS 2024, siehe Anlage 3, Abbildung unmaßstäblich) 
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8.10.1 FFH-Gebiet DE 6710-301 „Zweibrücker Land“ 

Folgende Lebensraumtypen (LRT) und Arten sind für das FFH-Gebiet maßgeblich: 

LRT: 

 3150 – Eutrophe Stillgewässer 

 3260* – Fließgewässer 

 5130 – Wacholderheiden 

 6210 – Trockenrasen 

 6430 – Feuchte Hochstaudenfluren 

 6510 – Magere Flachland-Mähwiesen 

 7220 – Kalktuffquellen 

 8210 – Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 

 8220 – Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 

 8230 – Pionierrasen auf silikatischen Felskuppen 

 9110 – Hainsimsen-Buchenwald 

 9130 – Waldmeister-Buchenwald 

 9150 – Orchideen-Buchenwald 

 9160 – Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald 

 9170 – Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald 

 9180* - Schlucht- und Hangmischwälder 

 91E0* - Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald 

Arten: 

 Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

 Bachneunauge (Lampetra planeri) 

 Groppe (Cottus gobio) 

 Hirschkäfer (Lucanus cervus) 

 Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) 

 *Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria) 

 Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) 

 Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydryas aurinia) 

 Prächtiger Dünnfarn (Trichomanes speciosum) 

Hinsichtlich der Lebensraumtypen kann eine Betroffenheit ausgeschlossen werden, da sich 
das Plangebiet außerhalb des Schutzgebietes auf Ackerflächen befindet. Der LRT 9130 im 
östlichen Waldbereich reicht in geringem Maße in den Geltungsbereich. Dieser wird durch die 
Anlage jedoch nicht beansprucht oder beeinträchtigt. 

Die bestehenden Ackerflächen stellen für die oben genannten Arten kein geeignetes Habitat 
dar, sodass vorhabenbedingte Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können. Der 
Große Feuerfalter wurde weder als Imagine noch im Ei- bzw. Raupenzustand im UG festge-
stellt (die Rumex-Pflanzen im Eingriffsbereich wurden stichprobenhaft auf abgelegte Eier ab-
gesucht). Die im UG vorhandenen potenziellen Ei-Ablage-Pflanzen (Rumex cripus) sind auf-
grund des Nährstoffgehalts des Bodens relativ „fett“ und nur im südlichen Teil des Eingriffsbe-
reichs vorhanden. Eine Habitatnutzung des Großen Feuerfalters im Untersuchungsgebiet wird 
aktuell nicht angenommen. L. dispar nutzt bei der Eiablage gerne Ampferpflanzen in bzw. 
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neben Strukturelemente wie Brachestreifen und Hecken (die vorhandenen randlich angren-
zenden Hecken und Raine werden durch den Eingriff nicht tangiert). Gemäß der FFH-
Vorprüfung besiedelt L. dispar außerhalb von Feuchtlebensräumen eher magere Ampfer. 

Insgesamt werden keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzziele des FFH-Gebietes 
durch die Umsetzung des Bebauungsplanes prognostiziert. 

Projekte, die im Zusammenwirken mit der Planung zu erheblichen Beeinträchtigungen der 
Schutzziele des Schutzgebietes führen können, sind nicht bekannt. 

8.10.2 Vogelschutzgebiet DE 6710-401 „Hornbach und Seitentäler“ 

Folgende Zielarten sind für das Vogelschutzgebiet maßgeblich:  

 Eisvogel (Alcedo atthis)  

 Weißstorch (Ciconia ciconia) 

 Bekassine (Gallinago gallinago) 

 Neuntöter (Lanius collurio)  

 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) 

Die Ackerflächen im Plangebiet weisen für die Zielarten keine bzw. nur eine untergeordnete 
Bedeutung auf. Der Neuntöter brütet in direkter Nachbarschaft zum Geltungsbereich in den 
randlichen Heckenstrukturen (siehe Kapitel 8.5.2). Als Nahrungsgebiet nutzt er insbesondere 
die umliegenden Grünlandstrukturen nördlich seines Brutplatzes. Der gesamte Eingriffsbe-
reich stellt aufgrund der intensiven Ackernutzung kein regelmäßiges oder gar essenzielles 
Nahrungshabitat für die Art dar.  

Da Neuntöter die Nähe des Menschen in gewissem Maße meiden, könnten Baumaßnahen zu 
Störungen der Brutansiedlung bzw. des Brutgeschäfts führen. Unter Zugrundelegung der Ver-
meidungs- und Verminderungsmaßnahmen können baubedingte Störungen ausgeschlossen 
werden (siehe Kapitel 8.7.1). 

Unter Zugrundelegung der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen werden keine er-
heblichen Beeinträchtigungen der Schutzziele des Vogelschutzgebietes durch die Umsetzung 
des Bebauungsplans prognostiziert (siehe Kapitel 8.7.1). 

Projekte, die im Zusammenwirken mit der Planung zu erheblichen Beeinträchtigungen der 
Schutzziele des Schutzgebietes führen können, sind nicht bekannt. 

8.11 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Ortsgemeinde Dietrichingen beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes „Agri-PV 
Solarpark beim Kirschbacher Hof“, um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung einer Agri-Photovoltaikanlage auf einer Fläche ca. 54,4 ha großen Fläche zu schaf-
fen. Die Planung stellt einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende dar und 
entspricht in hohem Maße den gesetzlichen sowie planerischen Rahmenbedingungen. Die 
Planung ist infolge der Vermeidung von CO2 –Emissionen mit positiven Auswirkungen im Hin-
blick auf den Klimaschutz verbunden. 

Der geplante Vorhabentyp einer Agri-PV-Anlage impliziert die kombinierte Nutzung der Fläche 
für die landwirtschaftliche Produktion als Hauptnutzung und für die Stromproduktion mittels 
einer PV-Anlage als Sekundärnutzung, entsprechend der Kategorie II, Nutzung 2B („einjährige 
Kulturen“) der DIN SPEC 91434:2021-05. Diese Mehrfachnutzung steigert die Flächeneffizi-
enz erheblich und vereint zwei im Außenbereich üblicherweise konkurrierende Nutzungsfor-
men. Für die landwirtschaftliche Nutzung nach Errichtung des Agri-PV Solarparks wurde ein 
tragfähiges landwirtschaftliches Nutzungskonzept nach den Vorgaben der DIN SPEC 
91434:2021-05 erstellt (siehe Anlage 1). 

Die Flächen stehen im Eigentum eines landwirtschaftlichen Betriebs, der diese selbst in Form 
einer ackerbaulichen Nutzung bewirtschaftet.  
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Zur Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben ist die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes erforderlich. Der Ortsgemeinderat Dietrichingen hat den Aufstel-
lungsbeschluss hierzu am 27.05.2025 gefasst.  

Da es sich um ein raumbedeutsames Vorhaben mit einer Flächengröße > 5 ha handelt, wurde 
eine Raumverträglichkeitsprüfung gemäß § 15 Raumordnungsgesetz (ROG) durchgeführt. 
Das Ergebnis der Raumverträglichkeitsprüfung liegt mit Bescheid der Kreisverwaltung Süd-
westpfalz vom 11.03.2026 vor (siehe Anlage 5). Demnach stimmt die Errichtung des geplanten 
Agri-Photovoltaik-Solarparks unter den in den Schreiben formulierten Maßgaben mit den 
raumordnerischen Erfordernissen überein. 

Aufgrund der Lage innerhalb eines Vorranggebietes Landwirtschaft gemäß dem Regionalen 
Raumordnungsplan wurde zudem ein Zielabweichungsverfahren nach § 6 Abs. 2 ROG i.V.m. 
§ 10 Abs. 6 Landesplanungsgesetz (LPlG) durchgeführt. Gemäß dem Zielabweichungsbe-
scheid der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd wird die Abweichung von dem raumord-
nerischen Ziel unter der Maßgabe, dass die Anlage nach den Vorgaben der DIN SPEC 91434 
errichtet wird, zugelassen (siehe Anlage 4 und Kapitel 4.5) 

Im Rahmen der faunistischen Erhebungen erfolgte eine Erfassung der Brutvögel einschließ-
lich einer Horstkartierung sowie Übersichtsbegehungen zur Erfassung weiterer planungsrele-
vanter Arten bzw. Artengruppen. Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG können unter Zugrundelegung der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
ausgeschlossen werden. Erforderliche CEF-Maßnahmen für die Feldlerche werden auf fünf 
Teilflächen außerhalb des Geltungsbereichs umgesetzt (siehe 8.7.2 und Anlage 2). 

Der Geltungsbereich grenzt an das FFH-Gebiet DE 6710-301 „Zweibrücker Land“ sowie an 
das Vogelschutzgebiet DE 6710-401 „Hornbach und Seitentäler“ an. Im Ergebnis der 
NATURA 2000-Vorprüfung ist die Verträglichkeit der Planung mit den Schutzzielen der vorge-
nannten NATURA 2000-Gebiete gegeben. 

Bauliche Eingriffe finden ausschließlich auf landwirtschaftlichen Flächen statt. Die Gründung 
der Unterkonstruktion erfolgt über eine direkte Rammung der Modultischstützen von bis zu ca. 
2,0 m ins Erdreich Dadurch ist lediglich mit einer temporären Flächenversiegelung von weni-
ger als 2 % der zu überbauenden Fläche zu rechnen ist. 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten sowie 
außerhalb von gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebieten oder überschwem-
mungsgefährdeten Gebieten. 

Die Einsehbarkeit des Solarparks ist nur von Süden, ausgehend von dem Radrundweg und 
dem Wanderweg sowie dem Birkwieserhof gegeben, jedoch aufgrund von straßenbegleiten-
den Gehölzen im Bereich der K 13 sowie den Ufergehölzen entlang des Hornbachs einge-
schränkt. Zudem ist die Anlage bei der Nutzung des Radrundwegs und des Wanderwegs nur 
temporär einsehbar Die vorhandenen Baum- und Gehölzbestände entlang der südwestlichen 
und südlichen Grenze (K 13) des Geltungsbereichs werden durch die Anpflanzung von 69 
Bäumen ergänzt, sodass eine geschlossene Vegetationsstruktur als Randeingrünung ent-
steht. Dies dient der weiteren Verringerung der Einsehbarkeit sowie der landschaftsgerechten 
Einbindung des Agri-PV Solarparks.  

Erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter, einschließlich der Belange des Artenschutzes, 
sind unter Berücksichtigung der in Kapitel 8.7.1 und Kapitel 8.7.2 enthaltenen Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich nicht gegeben.  

Mainz, den 31.03.2026 

 

JESTAEDT + Partner  
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